
 
 

Äthiopien 
Studien- & Fernreisen 

 
Kultur d. Königreiches Aksum 

Felskirchen von Lalibela 
Fälle des Blauen Nils 

Naturvölker des Omo-Flusses 
  



Besuchen Sie mit uns den ältesten christlichen Staat der Erde, 

gelegen im Herzen Afrikas. Äthiopiens Geschichte reicht über 

2900 Jahre zurück und es war bekannt als einer der vier großen 

Staaten der Antike. 

Heute ist es eines der ärmsten Länder weltweit und von seiner 

alten Macht zeugen nur noch wenige alte Bauwerke. Der Stolz 

der Äthiopier auf ihr Land und ihre Kultur ist jedoch ungebro-

chen. 

Mehr als 80 verschiedene Volksstämme sind in Äthiopien behei-

matet, viele fernab der städtischen Zivilisation, und konnten sich 

so ihre ursprüngliche Lebensweisen und Bräuche bewahren. 

Äthiopien liegt zum großen Teil über1200 Metern Höhe in einer 

szenischen Mittelgebirgslandschaft. Mildes Klima und reichliche 

Niederschläge in der Regenzeit sorgen für eine reiche Pflanzen- 

und Tierwelt – im Land gibt es elf Nationalparks! 

Lernen sie die Freundlichkeit der Menschen und die naturver-

bundene Lebensweise der Urvölker Äthiopiens aus erster Hand 

kennen. Bestaunen Sie die alten Zeugnisse dieser frühen Hochkul-

tur und genießen Sie eine Kaffee-Zeremonie im Ursprungsland 

der braunen Bohnen 

Äthiopien ist so vielfältig wie kaum ein anderes Land in Afrika 

– Überzeugen Sie sich selbst. 

 

Herzlich Willkommen in Äthiopien! 

Ihr Team der BCT-Touristik 

BCT-Touristik GmbH, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg 

Tel.: 02241 – 9424211, Fax: 02241 – 9424299 

E-Mail: afrika@bct-touristik.com www.die-aethiopienreise.de 
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Aksum, das heutige Äthiopien, galt als eines der vier großen Staaten der Antike und war das erste Land das 

bereits im 4. Jahrhundert das Christentum als Staatsreligion annahm. Auf die Spuren dieses alten Reiches und zu 

den heiligsten Orten Äthiopiens möchten wir sie auf dieser 19 tägigen Studienreise entführen.  

Im gut erschlossenen Nordteil des Landes finden sich die meisten der alten Kirchen, Klöster und Paläste. 

Bestaunen sie die riesigen Stelen in Aksum, die in den roten Fels gemeißelten Kirchen von Lalibela, den Tempel 

aus vorchristlichen Zeiten in Yeha und die Paläste von Gondar. Bei einer Bootsfahrt über Afrikas 

höchstgelegenen See, den Tana See, besuchen wir mit ihnen eine der dreizehn Inseln mit abgelegenen Klöstern – 

auf einigen der Inseln haben Frauen bis heute keinen Zutritt. Außerdem möchten wir mit ihnen das bunte Harar 

besuchen, die viert-heiligste Stadt des Islam und kultureller Schmelztiegel.  

 

Die Äthiopien Intensivreise gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über das faszinierende Äthiopien. Sie 

beinhalte sämtliche Highlights der Nordäthiopienreise wie die alten Bauwerke des Aksumitischen Reiches, die 

Felskirchen von Lalibela und die brausenden Blauen Nilfällen.  

Außerdem führt sie Sie in den wenig erschlossenen Süden des Landes, in die Region des Omo-Flusses. Über 50 

verschieden Völker leben hier, die meisten noch ihre althergebrachte Lebensweise.  

Treffen und bestaunen Sie deren vielfältige Kulturen, wie die Mursi mit ihren riesigen Lippentellern oder die Karo 

mit ihrer ausgefallenen Körperbemalung. Erleben Sie einen Markttag in Dimeka und Baden Sie im Langano See, 

einem der wenigen Seen des Landes in dem keine Bilharziose-Gefahr besteht. 

 

! Achtung: Der Südteil Äthiopiens ist weniger gut erschlossen als der Norden und die Reise 
hier entsprechend anstrengender. Die meisten Unterkünfte entsprechen nicht den 
europäischen Standards. Die Straßen sind teilweise nur Schotterwege und wir legen die 
Reise in Jeeps zurück, statt in Minibussen wie im Nordteil! 

 



 

Highlights dieser Fahrt 

 Harar: heilige Stadt der 

Muslime 

 Aksum: Aufbewahrungs-

ort der Bundeslade 

 Inselklöster des Tana-

See 

 Felskirchen von Lalibela 

 Mursi und andere Völker 

des Omo-Tals 

Nordäthiopien & Äthiopien Intensiv 

Reiseroute: 

Frankfurt – Addis Abeba – Dire 

Dawa – Harar – Awash 

Nationalpark – Addis – Lalibella 

– Aksum – Yeha – Sämen 

Nationalpark – Bahir Dar – 

Debre Libanos – Addis Abeba 

(– Abiyata Nationalpark – 

Hawassa – Arba Minch –Turmi 

–Mago Nationalpark – Jinka–

Addis Abeba) – Frankfurt 

Nordäthiopien – 19 Tage 

Termine 2016 
 
6. Feb. – 24. Feb. 2016 
24. Sep. – 12. Okt. 2016 
 
Äthiopien Intensiv – 27 Tage 

Termine 2016 
 
6. Feb. – 3. März 2016 

Nordäthiopien –19 Tage 
Äthiopien Intensiv – 27 Tage 

 
1. Tag:  Aufbruch nach Äthiopien 

Sie fliegen am späten Abend von 
Frankfurt nach Addis Abeba, der 
über 2000 m hoch gelegenen 
Hauptstadt Äthiopiens, wo Sie nach 
etwa sieben Stunden Flugzeit an-
kommen. 

2. Tag:  Erkundung Addis Abeba 

Am frühen Morgen kommen Sie in 
der Hauptstadt Addis Abeba an. 
Heute können Sie über den 
Mercato wandern, der in dem Ruf 
steht, der größte Markt ganz Afrikas 
zu sein. Am Nachmittag gehen wir 
zum Gipfel des Berges Entoto, von 
wo sich ein wunderbarer Blick auf 
die Stadt und die umgebenden Eu-
kalyptuswälder bietet. 

3. Tag:  Nationalmuseum und 
Harar 

Am Vormittag steht ein Besuch im 
Äthiopischen Nationalmuseum an. 
Nachmittags fliegen wir nach Harar, 
einer sehr vielfältigen Stadt, die 
architektonische Elemente äthiopi-
scher und muslimische Baukunst 
mit Einflüssen der indischen Ein-
wanderer mischt. Wie wäre es mit 
einem entspannten Abend in einem 
der zahlreichen Straßencafés mit 
Blick auf das bunte Treiben der 
Stadt? 

4. Tag:  Harar – ein kultureller 
Schmelztiegel 

Wir erkunden die ummauerte Stadt 
von Harar mit ihren Sehenswürdig-
keiten. Stadtmauern kommen in 
dieser Region nur sehr selten vor 
und diese ist wohl ein Zeichen der 
starken Einflüsse von Einwanderern 
von der arabischen Halbinsel. In 

dieser farbenfrohen Stadt möchten 
wir uns u.a. einige traditionelle 
Wohnhäuser von Innen ansehen. 
Sehenswert sind auch der christli-
che und der muslimische Markt. 

5. Tag:  Die nomadischen Afar 
und Kereyou 

Wir fahren durch die Szenerie der 
Amhar Berge zum Nationalpark 
Awash. Unterwegs werden wir den 
nomadischen Afar und Kereyou 
begegnen. 

6. Tag:  Game-Drive im Awash 
Nationalpark 

Am ganzjährig Wasser führenden 
Fluss Awash liegt der gleichnamige 
Nationalpark. Formationen aus 
erstarrter Lava zeugen überall von 
der seismischen Aktivität im Afrika-
nischen Grabenbruch. Der Park 
bietet einer reichen Tierwelt Le-
bensraum. Auf unserer Safari wer-
den wir von Flamingos über Nil-
pferde, Antilopen bis eventuell so-
gar Löwen und Geparden zu sehen 
bekommen. 
Weiter fahren wir zurück nach Addis 
Abeba, wo wir die Nacht verbrin-
gen. 

7. Tag:  Lalibelas Felsenkirchen 

Wir fliegen am frühen Morgen nach 
Lalibela. Auch als Neu-
Jerusalembezeichnet, ist Lalibela  
Walfahrtsort und eine heilige Stadt. 
Weltweit bekannt ist es für seine 
monolithischen elf Felsenkirchen, 
die in die rote Basaltlava gemeißelt 
sind. Diese harte Arbeit im 12. 
Jahrhundert nahm mehr als 100 
Jahre in Anspruch. Entstanden sind 
weltweit einzigartige Sakralbauten, 
die heute als UNESCO Weltkultur-
erbe anerkannt sind. Unterteilt wer-
den die Kirchen in zwei Gruppen. 
Die erste präsentiert das weltliche 

Jerusalem, die zweite Gruppe das 
himmlische Jerusalem. 

8. Tag:   Höhlenkirche von 
Yimrehana 

Auf einem kleinen Ausflug gen 
Nordwesten. Dort findet sich die 
romantische Höhlenkirche von 
Yimrehana. Am Abend werden wir 
mit Ihnen ein lokales Honighaus 
besuchen. Hier gibt es neben Musik 
und Tanz auch Teiji, einen Honig-
wein, und schmackhaften, traditio-
nell zubereiteten Kaffe. 

9. Tag:  Aksum – antike Haupt-
stadt und religiöses Zentrum 

Ein früher Flug bringt uns ins 
250 km entfernte Aksum. Aksum 
war Hauptstadt des Aksumitischen 
Reiches, das im 3. Jhd. eines der 
vier mächtigsten Reiche der Erde 
war. Sie ist heute das christlich 
religiöse Zentrum Äthiopiens. Hier 
warten unter Anderem die Ruinen 
des Palasts der Königin Sheba und 
die bedeutende Kirche der St. Maria 
von Zion auf uns. In dieser Kirche 
lagert angeblich auch die echte 
Bundeslade, die der König Menelik 
von seinem Vater König Salomon 
erhalten haben soll. 
Beeindruckend sind auch die riesi-
gen Stelen im Norden der Stadt, die 
bis zu 28 m in die Höhe reichen und 
fast 2000 Jahre alt sind. 

10. Tag:  Yehas steinalter Tempel 

Im benachbarten Dorf Yeha finden 
wir einen Tempel der das älteste 
Gebäude Äthiopiens ist. Seine Ge-
schichte reicht bis ins siebte vor-
christliche Jahrhundert zurück und 
trotzdem ist er erstaunlich gut erhal-
ten. Am Nachmittag besuchen wir 
das Grab des Königs Kaleb – dem 
wohl bekanntesten König des Kö-
nigreiches Aksum – und Gebre 
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Meskel aus dem sechsten Jahrhun-
dert. 

11. Tag:  Sämen Nationalpark 

Wir begeben uns in die schwindel-
erregenden Höhen des Sämen 
Nationalparks. Die spektakuläre 
Bergkulisse bietet atemberaubende 
Ausblicke und eignet sich auch gut 
zum Wandern und für Trekking. Der 
Park ist seit 1978 registriertes 
UNESCO Weltnaturerbe und man 
findet hier u.a. den seltenen Walia 
Steinbock und den Sämen Fuchs, 
mit etwas Glück sieht man auch 
Geparden. 

12. Tag:  Fahrt nach Gondar 

Über den Wolkefit-Pass in 3200 m 
Höhe führt unser Weg weiter durch 
die bizarre Bergwelt im Norden 
Äthiopiens. Wir besuchen das 
Felasha Village, ein internationales 
Hilfsprojekt für alleinerziehende 
Mütter, bevor wir am Abend unser 
Hotel aufsuchen. 

13. Tag:  Gondar – Königsstadt 
des 17. Jahrhundert 

Während die Könige Äthiopiens 
lange Zeit keinen festen Regie-
rungssitz hatten etabliert sich 
Gondar im 17. Jhd. als eine Resi-
denz der Königsfamilie für die Win-
termonate. Zahlreiche Paläste und 
Gebäude (teilweise durch britische 
Luftangriffe von 1941 beschädigt) 
innerhalb der Festungsstadt Fasil 
Ghebbi warten darauf von uns er-
kundet zu werden. Highlights sind 
der Palast des Königs und das Bad 
von Fasil. 

14. Tag:  Awuramba Village 

Am Vormittag besuchen wir ge-
meinsam eine äthiopische Grund-
schule in Gondar. Nachmittags 
fahren wir zum Awuramba Village, 
einem in Afrika einzigartiges Com-
munity Projekt. Von einem äthiopi-
schen Querdenker gegründet, hat 
sich dieses Dorf der absoluten Ge-
schlechtergleichheit verschrieben. 
In unerwarteter und für Afrika ziem-
lich ungewöhnlicher Weise leben 
und arbeiten hier Männer und Frau-
en völlig gleichberechtigt mit- und 
nebeneinander in der Landwirt-
schaft, der örtlichen Schule und der 

Weberei. Am Abend erreichen wir  
unser nächstes Ziel, Bahir Dar. 

15. Tag:  Klosterinseln auf dem 
Tana-See 

Bei einem Bootsausflug über den 
Tana-See möchten wir uns einige 
der malerischen Inseln mit ihren 
altehrwürdigen Klöstern ansehen. 
Auf einigen von ihnen, wie der ro-
mantischen Insel Kebran, ist Frauen 
der Zutritt leider verboten. Die größ-
te Insel Dek Estefanos ist allen 
zugänglich. Die Kirche der Arsima 
Semata auf dieser Insel ist im Be-
sitz eines wertvollen Manuskripts 
der Apostelbriefe aus dem 15. 
Jahrhundert.  
Zum Abschluss des Tages werden 
Sie durch die kleinen Dörfer und die 
Kaffe-Plantagen der Zege Halbinsel 
wandern. Die Zege Halbinsel bietet 
einen traumhaften Anblick und wird 
häufig als Paradies auf Erden be-
zeichnet. 

16. Tag:  Blauer Nil Fälle 

Über 80% des Wassers, das der Nil 
führt kommt ursprünglich aus Äthio-
pien. Der Blaue Nil ist der größte 
Zufluss des Nils, und durchfließt 
den Tanasee. Südöstlich des Sees 
stürzen sich seine gewaltigen Was-
sermaßen bei den blauen Nilfällen 
auf über 400 Metern Breite in die 
Tiefe. Dieses beindruckende Natur-
schauspiel und den Wasserfall 
nennen die Einheimischen Tisissat 
– rauchendes Wasser. 
Am Nachmittag werden wir die Alt-
stadt von Bahir Dar erkunden und 
den Sonnenuntergang vom Hügel 
des Bezawit Palastes aus genie-
ßen. 

17. Tag:  Debre Libanos – Kloster 
in einer Felsschlucht 

Wir fahren gen Süden der Haupt-
stadt entgegen. Highlight des heuti-
gen Tages ist das Debre Libanos, 
ein malerisches Kloster aus dem 
13. Jahrhundert. Sein Komplex ist 
auf einer Terrasse zwischen einer 
Felswand und der Schlucht des 
Abbay Flusses gelegen, eingebettet 
in eine üppige grüne Landschaft. In 
einer Kirche findet sich der Sage 
nach ein Fragment des Kreuzes 
Christi. In der Nähe verheißt eine 

heilige Quelle jedem Kranken Hei-
lung – hier soll ein Heiliger sieben 
Jahre gestanden und gebetet ha-
ben. 
Den Abbay Fluss überspannt hier 
außerdem eine portugiesische Brü-
cke aus dem 16. Jahrhundert. Ob 
ihre Bauherren wirklich Portugiesen 
waren ist zwar unklar, die altehr-
würdige Steinbrücke bietet auf je-
den Fall einen schönen An- und 
Ausblick. 
Am Abend kommen wir in Addis 
Abeba an. 

18. Tag:  Ethnologisches Museum 
Addis Abeba 

Heute möchten wir mit Ihnen das 
große Ethnologische Museum be-
suchen – als Ausklang Ihrer Reise 
oder als Vorbereitung für Ihre Wei-
terfahrt in den Süden. Über 80 
Stämme und Völker leben in Äthio-
pien, da ist es gar nicht so einfach 
den Überblick zu behalten. Das 
Museum vermittelt anschaulich die 
kulturelle Vielfalt des Staates im 
Zentrum Afrikas. 
Weiterhin steht auch noch die St. 
Georgs Kathedrale auf dem Pro-
gramm, die beeindruckende Mosai-
ke aufweist. 
Am Abend laden wir sodann zu 
einer Dinnerparty in einem traditio-
nellen äthiopischen Restaurant. 

19. Tag:  Abschied oder Weiter-
fahrt in den Süden 

Von den Teilnehmern der 19-Tage 
Studienreise verabschieden wir uns 
heute. Sie fahren früh zum Flugha-
fen und landen gegen 17 Uhr in 
Frankfurt. 
 
Für alle Teilnehmer unseres Inten-
siv Programmes beginnt heute die 
Jeep Tour in den wilden Süden des 
Landes. Die Straßen sind hier we-
sentlich holpriger und auch die Un-
terkünfte entsprechen meist weni-
ger dem europäischen Standard. 
Belohnt wird der Reisende für diese 
Strapazen mit einem tieferen Ein-
blick in das Leben der Äthiopier und 
mit der Begegnung vieler neuer 
Volksstämme. Ein Großteil der ver-
schiedenen Völker Äthiopiens ist 
nur im Süden des Landes anzutref-
fen und hat sich hier noch eine an-
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nähernd ursprüngliche Lebenswei-
se als Nomaden oder Ackerbauern 
bewahrt. Früher gab es auch häufig 
kriegerische Auseinandersetzungen 
zwischen den vielen Stämmen. 
Heute werden meistens nur noch 
ritualisierte Stockkämpfe ausgetra-
gen – zwar keineswegs unblutig, 
aber zu mindestens nicht tödlich. 
Durch das Land der Oromo – dem 
größten Volkstamm des Landes – 
fahren Sie heute zum Langano See. 
Dessen Wasser hat eine braune 
Farbe und einen hohen Soda Ge-
halt. Das Wasser fühlt sich dadurch 
zwar etwas seifig an, der Langano 
See ist aber einer der wenigen 
Seen im Land in denen man ohne 
Furcht vor Bilharziose baden kann. 

20. Tag:  Langano See und 
Abiyata Nationalpark 

Den Vormittag im Resort am 
Langano See haben Sie zu Ihrer 
freien Verfügung. Nachmittags fah-
ren wir durch den Abiyata National-
park, berühmt für seine zahlreichen 
Flamingos, Strauße und andere 
exotische Vogelarten. Abends er-
reichen wir Hawassa, die Garten-
stadt Äthiopiens. 

21. Tag:  Fischmarkt Hawassa 
und die Dorze in Chencha 

Am Morgen besichtigen wir den 
lokalen Fischmarkt in Hawassa, 
bevor wir weiter fahren nach Sodo. 
Hier findet sich die Smiling Children 
Town, ein Projekt, das versucht den 
Straßenkindern der Stadt eine Aus-
bildung und eine Zukunft zu gewäh-
ren. Nach dem Mittag fahren wir 
weiter nach Chencha, einem Dorf 
der Dorze. Diese waren ursprüng-
lich ein sehr kriegerischer Stamm, 
heute leben sie aber vor allem von 
der Landwirtschaft und ihrer kunst-
vollen Weberei. 

22. Tag:  Markt in Dimeka; Konso 
und ihre Holzschnitzereien 

Zuerst besuchen wir heute zu dem 
Stamm der Konso. Diese sind be-
sonders bekannt für ihre kunstvol-
len Holzschnitzereien, nicht nur von 
Grabfiguren. Auf der Fahrt kommen 

wir vorbei an deren im Mischanbau 
bebauten Feldern, wo sich zwi-
schen den Kaffeebäumen, Sträu-
chern und Feldern auch häufig so-
genannte Kohlbäume finden. Diese 
spielen nicht nur eine wichtige Rolle 
in der Ernährung der Konso, son-
dern werden auch zum Korrosions-
schutz und als Viehfutter genutzt. 
In Dimeka erwartet uns an diesem 
Samstag schließlich ein großer 
Mark. Die Bena und Hamer Stäm-
me treffen sich hier zum Handel, ein 
buntes Treiben, das man einfach 
gesehen haben muss! 

23. Tag:  Die Karo und Murle 

Am Flusslauf des Omos treffen wir 
auf Karo, einen kleinen Volksstamm 
von nur mehr etwa 1000 Angehöri-
gen, die besonders durch ihre auf-
fällige Körperbemalungen und 
Schmucknarben zu erkennen sind. 
Außerdem tragen die Männer Kap-
pen aus Lehm nachdem sie sich 
beispielsweise durch das Töten 
eines Löwen oder Geparden aus-
gezeichnet haben. Am Nachmittag 
besteht die Möglichkeit mit einem 
Boot der Einheimischen den Fluss 
zu überqueren, um die Dassenech 
am anderen Ufer zu besuchen. 

24. Tag:  Mago Nationalpark und 
Stamm der Mursi 

Unser nächstes Ziel ist der Mago 
Nationalpark. Die großen Tiere 
dieses Nationalparks sind leider bei 
einer Seuche vor etwa 20 Jahren 
starkdezimiert worden. Das Se-
henswerte im Mago Nationalpark 
sind aber die Mursi, in deren abge-
legene Dorf der Mursi wir uns be-
geben. 
Die Mursi sind mit Sicherheit eines 
der bekanntesten Völker Äthiopi-
ens. Ein besonderes Merkmal das 
sie auszeichnet sind die großen 
Lippenteller ihre Frauen. Die Frau-
en klemmen sich in ihre Unterlippen 
immer größere, gebrannte und be-
malte Tonteller. Größe und Muster 
dieser Lippenteller geben dabei 
Auskunft über den sozialen Status 
der Frau – und bestimmen auch 
den Brautpreis. 

25. Tag:  Rückkehr nach Arba 
Minch 

Eine längere Fahrt durch die szeni-
sche Bergwelt Äthiopiens bringt uns 
zurück nach Arba Minch. Unter-
wegs werden wir die Stämme der 
Bena, Tsemay und Ari treffen. 

26. Tag:  In der Haut der Krokodile 

Ein Bootstrip auf dem Chamo See 
am Nechisar Nationalpark bringt 
uns zum Krokodilmarkt. 
Wenn die Krokodile am See Eier 
legen werden diese von den Men-
schen der Umgebung eingesam-
melt und auf eine Krokodilfarm ge-
bracht. Dort werden die Krokodile 
groß gezogen und schließlich ge-
schlachtet. Aus ihrer Haut entste-
hen vielfältige Produkte, die man 
auf dem Markt bestaunen und auch 
kaufen kann. 
Nachmittags fliegen wir zurück nach 
Addis Abeba. 

27. Tag:  Abschied von Äthiopien 

Es heißt: Abschied nehmen von 
Äthiopien, diesem faszinierenden 
und vielgestaltigen Land. Am Mor-
gen fahren wir zum Flughafen und 
fliegen mit Ethiopian Airlines zurück 
nach Frankfurt. Ankunft am selben 
Tag gegen 17 Uhr. 
 
 
 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 
Maximalteilnehmerzahl: 24 Personen 

 
 
Versicherungen: 
Wir empfehlen eine Reiserücktrittskosten- 
und eine Auslandskrankenversicherung. 
 

Gesundheit, Impfungen: 
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Es 
wird aber dringend angeraten die Standard-
impfungen zu überprüfen und gegebenen-
falls auffrischen zu lassen. Malaria Prophyla-
xe ist, besonders für den Süden Äthiopiens, 
empfehlenswert. Genauere Informationen 
erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen und 
auf der Internet Seite des Auswärtigen Am-
tes. 
 
Visum: 
Für die Einreise nach Äthiopien benötigen 
Sie ein Touristenvisum und einen mindes-
tens noch 6 Monate gültigen Reisepass 
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Kurzübersicht Nordäthiopien – 19 Tage 

1. Tag Abends Flug von Frankfurt nach Addis Abeba, Ankunft am nächsten Morgen um 07:30 Uhr 
Flight 

2. Tag Ankunft und Transfer zum Hotel, Besuch des Mercato (größter Markt Afrikas), Mount Entoto (3200m, 
Aussicht über Addis Abeba, Palast des Kaisers Menelik II, St. Mary Kirche) 

Übernachtung in Addis Abeba 

3. Tag National Museum, Flug nach Dire Dawa, kurze Fahrt nach Harar, Fütterung wilder Hyänen 
Übernachtung in Harar 

4. Tag Besichtigung von Harar (Ummauerte Innenstadt, Harari Haus und Museum, Haus des Künstlers 
Rimbaud, Christlicher und Muslimischer Markt, Rückfahrt nach Dire Dawa 

Übernachtung in Dire Dawa 

5. Tag Fahrt zum Awash Nationalpark durch die Szenerie der Amhar Mountains, Treffen mit nomadischen 
Afar und Kereyou entlang der Strecke 

Übernachtung in Awash National Park 

6. Tag Game Drive im Awash Nationalpark (Beisa Antilope, Sömmerig Gazellen und verschiedene Vogelar-
ten), Besuch der Seen Bishoftu und Hora, Fahrt nach Addis Abeba 

Übernachtung in Addis Abeba 

7. Tag Flug nach Lalibela, Monolithische Kirchen irdisches Jerusalem und himmlisches Jerusalem 
Übernachtung in Lalibela 

8. Tag Halbtages Exkursion zu der Höhlenkirche von Yimrehana, Abend in einem lokalen Honighaus mit teiji 
(Honigwein), Kaffee Zeremonie und Musik/ Tanz 

Übernachtung in Lalibela 

9. Tag Flug nach Aksum, Erkundung des St. Mary of Zion Komplex, Besuch der Ruinen des Queen of 
Sheba Palace, Nördliches Stehlen Feld und archäologisches Museum 

Übernachtung in Aksum 

10. Tag Gräber des Königs Kaleb und Gebre Meskel, Trip nach Yeha mit Besuch des alten Tempels 
Übernachtung in Aksum 

11. Tag Fahrt in den Sämen Mountains National Park, Safari zu Fuß 
Übernachtung im Sämen Mountains National Park 

12. Tag Morgenpirsch nach den einheimischen Blutbrust Pavianen, Fahrt nach Gondar, Falasha Judenviertel 
Übernachtung in Gondar 

13. Tag königliches Areal Gondar (Palast des Kaisers Fasiledes, Bibliothek seines Sohnes, Kanzlei, Sattel-
förmiges Schloss, “House of Song”, Nachmittags: Bad des Fasiledes, Debreh Birhan Silassie Kirche, 
Debre Sahay Maryam Kirche 

Übernachtung in Gondar 

14. Tag Besuch einer Grundschule, Awuramba community village, Fahrt nach Bahir Dar 
Übernachtung in Bahir Dar 

15. Tag Bootsausflug auf dem Tana-See, Besuch der Insel Dek Estefanos und der Zege Halbinsel mit Ura 
Kidane Mireth -Kloster 

Übernachtung in Bahir Dar 

16. Tag Exkursion zu den Blauer Nil Fällen, Stadtrundgang Bahir Dar (Mark, Bezawit Palace) 
Übernachtung in Bahir Dar 

17. Tag Rückfahrt nach Addis Abeba, unterwegs: Blauer Nil Schlucht, Besuch des Debre Libanos Klosters in 
der Schlucht,  Portugiesische Brücke aus dem 16. Jhd. 

Übernachtung in Addis Abeba 

18. Tag Ethnologisches Museum, St. George Kathedrale, Freizeit, Dinner Party in traditionellen äthiopischen 
Restaurant 

Übernachtung in Addis Abeba 

19. Tag Transfer zum Flughafen und Rückflug, Ankunft in Frankfurt gegen 17 Uhr  



 

Nordäthiopien & Äthiopien Intensiv 

Termine Nordäthiopien – 19 Tage 

Termine 2016 

1625010 Sa, 06. Feb. 2016 – Mi, 24. Feb. 2016 Nordäthiopien 19 Tage 
1625012 Sa, 24. Sep. 2016 – Mi, 12. Okt. 2016 Nordäthiopien 19 Tage 
 

Nordäthiopien – 19 Tage 

Leistungen   

 Hinflug Frankfurt – Addis Abeba 
 Rückflug Addis – Frankfurt 
 Inlandsflug Addis – Dire Dawa 
 Inlandsflug Addis – Lalibela 
 Inlandsflug Lalibela – Aksum 
 Flughafensteuern BRD 
 Sicherheitsgebühren Deutsch-

land 
 Kerosinzuschlag 
 Luftfahrtabgabe 
 
 4 Übernachtungen in Addis Abeba 
 1 Übernachtung in Harar 
 1 Übernachtung in Dire Dawa 
 1 Übernachtung im Awash Nati-

onalpark 
 2 Übernachtungen in Lalibela 
 1 Übernachtung im Sämen Nati-

onalpark 
 2 Übernachtungen in Gondar 
 3 Übernachtung in Bahir Dar 
 Hotelunterbringungen in 

4*Hotels in Addis Abeba 
 Hotelunterbringung in 3* und 2* 

Hotels bei Rundreise 
 Übernachtungen mit Frühstück 
 
 plus 12 Abendessen 
 
 Fahrten im Minibus 
 Bootsfahrt auf dem Tana-See 

 Nationalmuseum Addis Abeba 
 Palast Kaiser Menelik II 
 Awash Nationalpark 
 Felsenkirchen von Lalibela 
 Höhlenkirche von Yimrehana 
 St. Maria von Zion Kirche 
 Queen Sheba Palast 
 Grab von König Kaleb 
 alter Tempel von Yeha 
 Sämen Nationalpark 
 Paläste von Gondar 
 Bad der Fasiledes 
 Debre Birhan Silassie Kirche 
 Debre Sahay Maryam Kirche 
 Awuramba Community Village 
 Ura Kidane Mireth Kloster 
 Insel Dek Estefanos 
 Blaue Nil Fälle 
 Debreh Libanos Kloster 
 Ethnologisches Museum Addis 

Abeba 
 
 Abendunterhaltung in Lalibela 

mit Kaffee-Zeremonie 
 
 
 Deutscher Studienreiseleiter der 

BCT-Touristik 
 Lokale Guides vor Ort 
 Auslandskrankenversicherung 
 Informationsmaterial 

Reisepreise & Termine 2016 

Reise Nr. 1625010 19 Tage 

Sa, 6. Feb. – Mi, 24. Feb. 2016 
Doppelzimmer 3798 Euro 
 
Reise Nr. 1625012 19 Tage 

Sa, 24. Sep. – Mi, 12. Okt. 2016 
Doppelzimmer 3798 Euro 
 
 
Der Einzelzimmerzuschlag (falls 
gewünscht) beträgt 400 Euro. 
 
 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Pers. 
Maximalteilnehmerzahl: 24 Pers. 
Änderungen vorbehalten. 
 
 Die Preise enthalten alle Steu-

ern, Gebühren und 
Kerosinzuschläge.  
Stand: 1. Jan. 2015. 

 
 Die Preise enthalten alle Pro-

gramme, Eintritte & Ausflüge vor 
Ort. Es fallen keine weiteren 
Kosten für Besichtigungen an. 

 

  



 

Nordäthiopien & Äthiopien Intensiv 

Termine Äthiopien Intensiv – 27 Tage 

 

Termine 2016 

1625030 Sa, 06. Feb. 2016 – Do, 03. März 2016 Äthiopien Intensiv 27 Tage 
 

Kurzübersicht Äthiopien Intensiv – 27 Tage 

1. Tag  Abflug ab Frankfurt am Abend, Ankunft in Addis Abeba am nächsten Morgen um 7:30 Uhr 
  Flug 
 
2. Tag bis 18. Tag wie Äthiopien Nord 
 
19. Tag Fahrt zum Langano See durch das Land der Oromo, freier Nachmittag im Resort am See 

Übernachtung am Langano See 

20. Tag Abiyata Nationalpark mit Flamingos und Strauße, Besuch der heißen Quellen, Fahrt nach Hawassa 
Übernachtung in Hawassa 

21. Tag Fischmarkt in Hawassa, Smiling Children Town in Sodo, Besuch bei den Dorze in Chencha 
Übernachtung in Arba Minch 

22. Tag Fahrt nach Turmi, Besuch bei den Konso, ehemaliges Königshaus der Konso, Samstagsmarkt der 
Bena und Hamer Stämme in Dimeka 

Übernachtung in Turmi 

23. Tag Besuch beim Stamm der Karo in Murulle, Nachmittags auf Wunsch: Flussüberquerung in einem Boot 
der Einheimischen und Besuch bei den Dassenech 

Übernachtung in Turmi 

24. Tag Fahrt zum Mago Nationalpark, Besuch der Mursi 
Übernachtung in Jinka 

25. Tag Fahrt nach Arba Minch, Treffen mit den Tsemay, Bena und Ari auf dem Weg 
Übernachtung in Arba Minch 

26. Tag Bootsausflug auf dem Chamo See, Besuch des Krokodil-Marktes, Flug nach Addis Abeba 
Übernachtung in Addis Abeba 

27. Tag Transfer zum Flughafen und Rückflug, Ankunft in Frankfurt gegen 17 Uhr 
  



 

Nordäthiopien & Äthiopien Intensiv 

Leistungen Äthiopien Intensiv – 27 Tage 

 

Leistungen   

 Hinflug Frankfurt – Addis Abeba 

 Rückflug Addis – Frankfurt 

 Inlandsflug Addis – Dire Dawa 

 Inlandsflug Addis – Lalibela 

 Inlandsflug Lalibela – Aksum 

 Inlandsflug Arba Minch – Addis 

 Flughafensteuern BRD 

 Sicherheitsgebühren Deutsch-
land 

 Kerosinzuschlag 

 Luftfahrtabgabe 

 

 5 Übernachtungen in Addis Abe-
ba 

 1 Übernachtung in Harar 

 1 Übernachtung in Dire Dawa 

 1 Übernachtung im Awash Natio-
nalpark 

 2 Übernachtungen in Lalibela 

 1 Übernachtung im Sämen Nati-
onalpark 

 2 Übernachtungen in Gondar 

 3 Übernachtung in Bahir Dar 

 1 Übernachtung im Abiyata Nati-
onalpark 

 1 Übernachtung in Hawassa 

 2 Übernachtungen in Arba Minch 

 2 Übernachtungen in Turmi 

 Hotelunterbringungen in 4*Hotels 
in Addis Abeba 

 Hotelunterbringung in 3* und 2* 
Hotels bei Rundreise 

 Übernachtungen mit Frühstück 

 

 plus 19 Abendessen 

 

 Fahrten im Minibus (Nordteil) 

 Fahrten in Jeeps (Südteil) 

 Bootsfahrt auf dem Tana-See 

 Bootsfahrt auf dem Chamo See 

 Nationalmuseum Addis Abeba 

 Palast Kaiser Menelik II 

 Awash Nationalpark 

 Felsenkirchen von Lalibela 

 Höhlenkirche von Yimrehana 

 St. Maria von Zion Kirche 

 Queen Sheba Palast 

 Grab von König Kaleb 

 alter Tempel von Yeha 

 Sämen Nationalpark 

 Paläste von Gondar 

 Bad der Fasiledes 

 Debre Birhan Silassie Kirche 

 Debre Sahay Maryam Kirche 

 Awuramba Community Village 

 Ura Kidane Mireth Kloster 

 Insel Dek Estefanos 

 Blaue Nil Fälle 

 Debreh Libanos Kloster 

 Ethnologisches Museum Addis 
Abeba 

 Abiyata Nationalpark 

 Heiße Quellen 

 Smiling Children Town 

 Königshaus der Konso 

 Flussüberfahrt Omo Fluss 

 Mago Nationalpark 

 

 Abendunterhaltung in Lalibela 
mit Kaffee-Zeremonie 

 

 Deutscher Studienreiseleiter 
der BCT-Touristik 

 Lokale Guides vor Ort 

 Auslandskrankenversicherung 

 Informationsmaterial 

Reisepreise & Termine 2016 

Reise Nr. 1625030 27 Tage 

Sa, 6. Feb. – Do, 3. März 2016 
Doppelzimmer 4798 Euro 
 

 
Der Einzelzimmerzuschlag (falls 
gewünscht) beträgt 600 Euro. 
 
 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Pers. 
Maximalteilnehmerzahl: 24 Pers. 
Änderungen vorbehalten. 
 
 Die Preise enthalten alle Steu-

ern, Gebühren und Kerosin-
zuschläge. Stand: 1. Jan. 2015. 

 
 Die Preise enthalten alle Pro-

gramme, Eintritte & Ausflüge vor 
Ort. Es fallen keine weiteren 
Kosten für Besichtigungen an. 

 



 
 



 



 Auf den Spuren der Mursi  
 

 

Auf den Spuren der Mursi – Studienreise 24 Tage   
Von den Felsenkirchen in Lalibela zu den Naturvölkern Südäthiopiens 

Wenn Sie auch zu der Sorte Mensch gehören, die dem Massentourismus abgeschworen haben und lieber 

atypische Reiseziele besuchen, dann liegen Sie mit dieser Reise nach Äthiopien völlig richtig. Denn im Gegensatz 

zu planmäßig errichteten Touristenzentren erleben Sie hier ein Land in seiner ursprünglichen Form. Land und 

Leute werden Ihnen unverändert entgegen treten. Dieses Erlebnis ist einzigartig und wird sicherlich einen 

bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Auf dieser gut durchdachten Rundreise wird ihnen das Land Äthiopien und die dort vorhandene Kultur sowie 

atemberaubende Landschaften näher gebracht. Erleben sie Natur und historische Bauten, die bisher vom 

Massentourismus verschont geblieben sind. Neue Abenteuer warten auf Sie! 

Mit dabei ist selbstverständlich eine gut geschulte Reiseleitung. Alle Transfers zwischen den einzelnen Etappen 

und die jeweiligen Übernachtungsmöglichkeiten sind natürlich für Sie vorbereitet. Die auf der Reise für 

Sehenswürdigkeiten notwendigen Eintrittsgelder sind im Preis enthalten. Einer entspannenden und zugleich 

aufregenden Entdeckungstour durch Äthiopien steht also nichts mehr im 

  

 

 

! Achtung: Der Südteil Äthiopiens ist weniger gut erschlossen als der Norden und die Reise 
hier entsprechend anstrengender. Die meisten Unterkünfte entsprechen nicht den 
europäischen Standards. Die Straßen sind teilweise nur Schotterwege und wir legen die 
Reise in Jeeps zurück, statt in Minibussen wie im Nordteil! 

 



 

Highlights dieser Fahrt 

 Aksum: Aufbewahrungs-

ort der Bundeslade 

 Inselklöster des Tana-

See 

 Felskirchen von Lalibela 

 Die Wasserfälle des 

blauen Nils 

 Mursi und weitere Völker 

des Omo-Tals 

Auf den Spuren der Mursi 

Reiseroute: 

Frankfurt – Addis Abeba –

Lalibella – Aksum – Yeha – 

Sämen Nationalpark – Bahir 

Dar – Debre Libanos – Addis 

Abeba – Abyata Nationalpark – 

Hawassa – Arba Minch – Turmi 

– Mago Nationalpark – Jinka–

Addis Abeba – Frankfurt 

Termine 2016 

28. Sep. – 20. Okt. 24 Tage 
 

Auf den Spuren der Mursi 
24Tage 

1. Tag:  Die Reise beginnt 

Vom Flughafen Frankfurt aus geht 
Ihr Flug nachts nach Addis Abeba. 
Nach einer Flugzeit von ca. 7 Stun-
den erreichen Sie die Hauptstadt 
Äthiopiens. Diese liegt ca. 2000 
Meter über dem Meeresspiegel. 

2. Tag:  Addis Abeba erleben 

Nachdem Sie sich von dem Nacht-
flug in Ihrem Hotel erholt haben, 
steht einer Erkundung der Stadt 
nichts entgegen. Auf keinen Fall 
sollten Sie den Mercato verpassen, 
einen Markt, welcher der größte 
seiner Art in Afrika sein soll. Haben 
sie diesen ausreichend genossen, 
erklimmen wir nach dem Mittages-
sen den Gipfel der Berges Entoto. 
Einmal oben angekommen bietet 
sich ein unvergesslicher Blick auf 
Addis Abeba und die umliegende 
Landschaft, die stark von Eukalyp-
tuswäldern geprägt ist. 

3. Tag:  Nationalmuseum Addis 
Abeba 

Nach einem stärkenden Frühstück 
folgt eine Visite im Äthiopischen 
Nationalmuseum. Hier gibt es "Lu-
cy" zu sehen, einer der ältesten 
gefundenen Skelette des neuen 
Menschen. Später erleben sie die 
Stadt Harar. Diese ist vollständig 
von steinernen Mauern umgeben 
und ein Zentrum der islamischen 
Wissenschaft und deren Schulen. 
Jeden Abend findet hier eine Hyä-
nenfütterung statt, ein wirklich ein-
zigartiges Schauspiel! 

4. Tag:  Felsenkirchen Lalibela 

Früh am Morgen gelangen sie per 
Inlandsflug nach Lalibela. Diese 
auch als Neu-Jerusalem bekannte 

statt gilt als Wallfahrtsort und des-
wegen auch als heilige Stadt. Wäh-
rend der Regentschaft von Kaiser 
Gebra Maskal Lalibela wurden hier 
im 12. und 13. Jahrhundert elf Kir-
chen in die dortige Balsaltlava ge-
meißelt. Gerüchten zufolge hat 
diese Arbeit über 100 Jahre gedau-
ert. Die daraus entstandenen Ge-
bäude zählen zu den weltweit größ-
ten von Menschenhand geschaffe-
nen monolithischen Strukturen. Die 
Kirchenbauten sind zwei Gruppen 
(nördliche und östliche Gruppe) 
unterteilt und dienen noch heute 
ihrem ursprünglichen Zweck. Sie 
erkunden heute den ersten Teil der 
Kirchen. 

5. Tag:  Yemrehana Krestos 

Nachdem Sie am Vormittag die 
zweite Gruooe der Felsenkirchen in 
Lalibela erkundet haben, führt Sie 
die Reise weiter in Richtung Nord-
westen. Nach kurzer Zeit erreichen 
Sie eine Höhlenkirche. Diese ließ 
der frühere äthiopische Kaiser 
Yemrehana Krestos im 11. Jahr-
hundert in den Stein hauen. Sie 
bietet einen fantastischen Anblick! 
Im Nachhinein kehren Sie in ein 
Honighaus in der näheren Umge-
bung ein. Dort wird Teji ausge-
schenkt, ein lokaler Honigwein, der 
zu Musik und Tanz genossen wer-
den kann. Zudem wird wohlschme-
ckender und auf traditionelle Weise 
zu bereiteter Kaffee gereicht. 

6. Tag:  Alte Hauptstadt Aksum 

Am frühen Morgen gelangen Sie 
per Inlandsflug nach Aksum. Diese 
Stadt war früher Hauptstadt des 
Königreichs von Askum. Sie liegt 50 
Kilometer von der Grenze zu Eritrea 
entfernt und gilt in der äthiopisch-
orthodoxen Kirche als heilige Stadt, 
da in der dortigen Kirche der Heili-

gen Maria von Zion die Bundeslade, 
die angeblich die Tafeln der zehn 
Gebote enthielt, aufbewahrt wird. 
Weiter geht es mit der Besichtigung 
der berühmten Stelen, wahre archi-
tektonische Meisterwerke, die ca. 
28 Meter hoch und ca. 2000 Jahre 
alt sind. Zu guter Letzt warten die 
Ruinen des Palastes der Königin 
von Saba auf unseren Besuch. 

7. Tag:  Der Tempel von Yeha 

Nach einer erholsamen Nacht geht 
es am Morgen weiter ins Nachbar-
dorf Yeha. Hier erkunden wir einen 
Tempel aus dem sabäischen Zeital-
ter. Er wurde vor ca. 2500 Jahren 
erbaut und war ursprünglich mehr 
als 14 Meter hoch. Dank der massi-
ven Bauweise kann er auch heute 
noch besichtigt werden, lediglich 
das Dach hat dem Zahn der Zeit 
nicht standgehalten. Nachmittags 
führen wir Sie ca. zwei Kilometer 
nördlich von Aksum zum Grab des 
Königs Kaleb von Gebre Meskel 
und dessen Sohnes. Die Zwillings-
gräber weisen außergewöhnliche 
Verzierungen und Strukturen auf 
und bieten aufgrund ihrer Architek-
tur ein Einblick in die technischen 
Möglichkeiten des 6. Jahrhunderts. 

8. Tag:   Der Sämen National-
park 

An diesem Tag entführen wir Sie in 
eine der landschaftlich spektaku-
lärsten Gegenden der Welt. Der 
Sämen-Nationalpark besticht durch 
seine tiefen Täler und zerklüfteten 
Berggipfel. Er beinhaltet den höchs-
ten Berg Äthiopiens, Ras Dejen, 
sowie die stark vom Aussterben 
bedrohten äthiopischen Steinböcke, 
die äthiopische Wölfe und die 
Pavianart Dschelada. Aufgrund 
dessen gehört der Park seit 1978 
zum UNESCO Weltkulturerbe. 



 

Auf den Spuren der Mursi 

9. Tag:  Transfer nach Gondar 

Heute verlegen wir unser Quartier 
nach Gondar, einer Stadt in der 
gebirgigen Region Amhara. Auf 
dem Weg dorthin passieren wir den 
Wolkefit Pass mit einer Höhe von 
3200 Metern und können die wun-
derschöne Bergwelt Nordäthiopiens 
in vollen Zügen genießen. Als Zwi-
schenetappe besuchen wir das 
Felahsha Village. Hier wurde ein 
internationales Hilfsprojekt für al-
leinerziehende Mütter gegründet. 

10. Tag:  Alte Hauptstadt Gondar 

Heute besuchen Sie Gondar. Die 
Stadt war vom 17. bis Mitte de 19. 
Jahrhunderts die Hauptstadt Äthio-
piens. Hier befinden sich zahlreiche 
historische Schlösser und Kirchen 
von interessanter Architektur, da 
sich in den Baustilen portugiesi-
sche, indische und maurische Ein-
flüsse wiederfinden. Die Stadt wur-
de 1941 von den Briten im Be-
freiungskampf bombardiert, ist aber 
dennoch gut erhalten. Besonders 
sehenswert ist der Palast des Kö-
nigs sowie das Bad von Fasil. 

11. Tag:  Tradition in Awramba 

Nachdem die Grundschule in 
Gondar besucht wurde geht die 
Reise nun weiter nach Awramba. 
Dieses Dorf ist ein einzigartiges 
Projekt. Trotz der traditionellen Le-
bensweise mit Landwirtschaft leben 
hier beide Geschlechter völlig 
gleichberechtigt nebeneinander. Wir 
besichtigen hier auch eine Weberei 
und die örtliche Schule. Lassen Sie 
sich von diesem für Afrika völlig 
untypischen Dorf beeindrucken! 
Nachmittag setzten wir unseren 
Weg fort und erreichen am Abend 
unser nächstes Ziel, Bahir Dar. 

12. Tag:  Tanasee - der 
höchstegelene See Afrikas 

Am Ufer angekommen erwartet Sie 
eine Bootstour über Äthiopiens 
größten See. In diesem befinden 
sich, je nach Wasserstand, bis zu 
30 Inseln. Auf ca. 20 von ihnen 
befinden sich altehrwürdige Bauten, 
Klöster, die zum Teil aus dem 14. 
Jahrhundert stammen. Teilweise 
wird Frauen der Zugang zu den 
Inseln verwehrt. Auf der größten 

Insel, Dek Estefanos, befindet sich 
die Kirche der Arsima Semata. Die-
se ist im Besitz eines Apostelbriefes 
aus dem 15. Jahrhundert. Am 
Spätnachmittag erleben Sie die 
Halbinsel Zege und derem maleri-
sche Landschaft bei einer Wande-
rung durch die dortigen Ortschaften 
und Kaffee-Plantagen. 

13. Tag:  Blauer Nil 

Bis 1983 wurde der blaue Nil noch 
als Quellfluss des Nils bezeichnet. 
Der Nil bekommt ca. 80 % seines 
Wassers aus Äthiopien. Der Groß-
teil kommt aus dem blauen Nil. 
Dieser durchfließt den am Vortag 
besichtigten Tanasee. Weiter süd-
lich stürzt sich der Fluss ca. 42 
Meter in die Tiefe. Zu Regenzeiten 
ist der Wasserfall bis zu 400 Meter 
breit und somit der zweitgrößte 
Wasserfall Afrikas. Die Einheimi-
schen haben dem Wasserfall den 
Namen Tis Issat (Wasser, das 
raucht) gegeben. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich die Stadt Bahir 
Dar, welche wir am Nachmittag 
besichtigen werden. Am Abend 
können Sie einen malerischen Son-
nenuntergang von dem Hügel des 
Bezawit Palastes aus erleben! 

14. Tag:  Historisches Kloster mit 
atemberaubendem Ausblick 

Auf unserem Weg zurück in die 
Hauptstadt fahren wir in eine 
Schlucht, in welcher sich der Fluss 
Abbay befindet. Auf einer Terrasse, 
direkt an der Felswand gelegen, 
befindet sich das Kloster Debre 
Libanos. Der Legende nach wird 
hier ein Fragment des Kreuzes 
Christi aufbewahrt. Gleich nebenan 
liegt eine Quelle. An dieser soll ein 
Heiliger, Tekle Haymanot, sieben 
Jahre ununterbrochen gebetet ha-
ben. Heute werden der Quelle hei-
lende Kräfte nachgesagt. Über eine 
alte Brücke im portugiesischen Stil 
geht es weiter nach Addis Abeba. 
Am Abend kommen wir dort an. 

15. Tag:  Zurück in Addis Abeba  

Wir machen hier Zwischenstation, 
bevor sich Ihre Reise in den südli-
chen Teil des Landes verlagert. Vor 
der Weiterfahrt haben Sie hier ei-
nen Tag Zeit, dass große ethnologi-

sche Museum in Addis Abeba zu 
besuchen. Es befindet sich auf dem 
Hauptcampus der Universität und 
vermittelt anschaulich einen Über-
blick über die kulturelle Vielfalt des 
aus über 80 Stämmen bestehenden 
Staates Äthiopien. Im Anschluss 
besuchen wir die St. Georgs Ka-
thedrale. Hier findet sich eine große 
Sammlung religiöser Gegenstände. 
Als Abschluss des Tages wird für 
Sie eine Dinnerparty in einem loka-
len äthiopischen Restaurant arran-
giert. 

16. Tag:  Auf in den Süden von 
Äthiopien 

Ab dem heutigen Tag fühlen Sie 
sich dem ursprünglichen Afrika 
noch ein Stück näher. Im Süden 
des Landes sind die Straßenver-
hältnisse wesentlich schlechter und 
nur mit Allradfahrzeugen zu befah-
ren. Auch die Quartiere unterwegs 
entfernen sich immer weiter vom 
europäischen Standard. Dennoch 
ist diese Reise ein einmaliges Er-
lebnis! Sie bekommen einen Ein-
blick in das Leben der verschiede-
nen Stämme, die nur im Süden 
Äthiopiens anzutreffen sind und hier 
noch nahezu so leben, wie sie es 
die letzten Jahrhunderte auch getan 
haben. Allerdings sind die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen zwi-
schen den Stämmen ritualisierten 
Stockkämpfen gewichen. Diese 
sind zwar auch nicht harmlos, aber 
lange nicht so grausam wie die 
früheren Stammesfehden. 
Die größte Bevölkerungsgruppe des 
Landes, sie nennt sich Oroma, be-
siedelt das Land um den Langano 
See. Dieser ist das Ziel der heuti-
gen Etappe. Lassen sie sich nicht 
von der rotbraunen Färbung des 
Wassers täuschen. Diese kommt 
von dem hohen Sodagehalt, der 
zufolge hat, dass man hier ohne 
Bilharziose-Gefahr baden kann. 
Dies ist nur in wenigen Seen in 
Äthiopien möglich. 

17. Tag:  Abyata Nationalpark 

Zu Beginn des Tages können sie 
die Gegend um den Langano See 
noch einmal auf eigene Faust er-
kunden. Nach dem Mittagessen 
geht es dann weiter durch den 



 

Auf den Spuren der Mursi 

Abyata Nationalpark. Dieser Natio-
nalpark wurde unter anderem für 
Wasservögel geschaffen. Sie kön-
nen hier bis zu 300 Arten bewun-
dern. Gegen Abend erreichen wir 
dann die Stadt Hawassa 

18. Tag:  Regionaler Fischmarkt 
Chencha 

Am Morgen haben Sie die einmali-
ge Gelegenheit, einen lokalen 
Fischmarkt zu besuchen. Haben sie 
das Händlertreiben genossen geht 
es weiter nach Sodo. Hier ist 
Smiling Children Town ansässig, 
eine Projekt, welches versucht, 
Straßenkindern eine Ausbildung zu 
vermitteln und deren Zukunft da-
durch zu sichern. Im Anschluss 
besichtigen sie Chencha. In diesem 
Dorf wohnt ein ehemals sehr krie-
gerischer Stamm. Heute haben sich 
die Bewohner aber auf die Land-
wirtschaft und auch auf die einzigar-
tige kunstvolle Weberei speziali-
siert. 

19. Tag:  Stamm der Konso und 
der Markt von Dimeka 

Heute lernen Sie einen weiteren 
Stamm Äthiopiens kennen, den 
Stamm der Konso. Sie haben sich 
auf die Herstellung von kunstvollen 
Holzschnitzereien spezialisiert. Des 
Weiteren betreiben sie Ackerbau 
auf den umliegenden Feldern und 
züchten Vieh. Danach führt uns die 
Etappe nach Dimeka, wo wir einen 
Markt besuchen. Hier treffen sich 
die Stämme der Bena und Hamer 
zum Handel, ein unvergessliches 
Erlebnis! 

20. Tag:  Karo und Dassenech 

Zunächst geht es weiter bis zu dem 
Fluss Omo. Hier treffen wir auf den 

Stamm der Karo. Sie zeichnen sich 
durch auffällige Körperbemalungen 
aus. Diese geben unter anderem 
Auskunft darüber, ob ein Mann 
tapfer war und Raubtiere oder 
Feinde getötet hat. Auch die Frauen 
schmücken sich gerne und färben 
ihre Haare. 
Nachmittags haben sie Gelegen-
heit, den Fluss mit einem typischen 
Boot der Einheimischen zu über-
queren, um den Stamm der 
Dassenech zu besuchen. Dieser 
besiedelt das Land auf der anderen 
Seite des Omo. 

21. Tag:  Zu Gast bei den Mursi 

Auf dem Weg zu den Mursi gelan-
gen wir zuerst zum Mago-
Nationalpark. In diesem lebt der 
Stamm der Mursi. Der Park wurde 
zum Erhalt von Giraffen, Büffeln 
und Elefanten geschaffen und 
zeichnet sich durch seine Savan-
nenlandschaft aus. 
Wir besuchen dann ein Dorf der 
Mursi. Dieser stamm zählt sicherlich 
zu den bekanntesten Äthiopiens. 
Sie betreien hauptsächlich Vieh-
zucht und Ackerbau. Popularität 
erlangten sie aber, weil sich die 
Frauen des Stammes einen bis zu 
15 cm großen Tonteller als 
Schmuck in die Unterlippe einset-
zen. Größe und Muster der Tellers 
geben Auskunft über den sozialen 
Status der Trägerin. 

22. Tag:  Fahrt nach Arba Minch 

Diese Etappe beginnt mit einer 
Fahrt durch die charakteristische 
Bergwelt Südäthiopiens und führt 
direkt nach Arba Minch. Während 
der zeitaufwendigen Fahrt begeg-
nen sie Mitgliedern der Stämme der 
Bean, der Tsemay und der Ari. 

23. Tag:  Der Chamo See 

Zuerst In der Nähe von Arba Minch 
liegt der Chamo See. Hier unter-
nehmen Sie heute eine Bootsfahrt 
zu einem Krokodilmarkt. Hier kön-
nen sie diverse Produkte, herge-
stellt aus eigens dafür gezüchteten 
Krokodilen, erwerben. 
 
Am Nachmittag werden Sie per 
Inlandsflug nach Addis Abeba ge-
bracht. 

24. Tag:  Zurück von der Traum-
reise 

Am Morgen heißt es endgültig Kof-
ferpacken. Sie werden zum Flugha-
fen gebracht und treten den Rück-
flug nach Frankfurt an. Am selben 
Tag, gegen 17:00 Uhr, kommen Sie 
dort an. 
 
 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 
Maximalteilnehmerzahl: 24 Personen 

 
 
Versicherungen: 
Wir empfehlen eine Reiserücktrittskosten- 
und eine Auslandskrankenversicherung. 
 

Gesundheit, Impfungen: 
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Es 
wird aber dringend angeraten die Standard-
impfungen zu überprüfen und gegebenen-
falls auffrischen zu lassen. Malaria Prophyla-
xe ist, besonders für den Süden Äthiopiens, 
empfehlenswert. Genauere Informationen 
erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen und 
auf der Internet Seite des Auswärtigen Am-
tes. 
 
Visum: 
Für die Einreise nach Äthiopien benötigen 
Sie ein Touristenvisum und einen mindes-
tens noch 6 Monate gültigen Reisepass 

  



 

Auf den Spuren der Mursi 

Kurzübersicht Auf den Spuren der Mursi – 24 Tage 

1. Tag Abends Flug von Frankfurt nach Addis Abeba, Ankunft am nächsten Morgen um 07:30 Uhr 
Flug Frankfurt - Addis Abeba 

2. Tag Ankunft und Transfer zum Hotel, Besuch des Mercato (größter Markt Afrikas), Mount Entoto (3200m, 
Panoramablick auf Addis Abeba, Palast des Kaisers Menelik II, St. Mary Kirche) 

Übernachtung in Addis Abeba 

3. Tag Nationalmuseum Addis Abeba, Inlandsflug nach Lalibela am Nachmittag 
Übernachtung in Lalibela 

4. Tag Monolithische Felsenkirchen von Lalibela (nördliche und östliche Gruppe) 
Übernachtung in Lalibela 

5. Tag Halbtages Exkursion Höhlenkirche von Yemrehana, Abend in lokalem Honighaus mit teiji (Honig-
wein), Kaffee Zeremonie und Musik/ Tanz 

Übernachtung in Lalibela 

6. Tag Flug nach Aksum, Erkundung der Kirche der Heiligen Maria von Zion, Besuch der Ruinen des Palas-
tes der Königin von Saba, Nördliches Stehlenfeld und archäologisches Museum 

Übernachtung in Aksum 

7. Tag Tour nach Yeha, Besuch des alten Tempels von Yeha, Gräber des Königs Kaleb von Gebra Maskal  
Übernachtung in Aksum 

8. Tag Fahrt zum UNESCO Weltnaturerbe Sämen National Park, Ras Daschän (höchster Berg Äthiopiens 
4533 m), Safari zu Fuß 

Übernachtung im Sämen National Park 

9. Tag Fahrt in die alte Hauptstadt Gondar, unterwegs: Wolkefit Pass (3200m), Besuch im Dorf Felahsha 
beim internationalen Hilfsprojekt für alleinerziehende Mütter 

Übernachtung in Gondar 

10. Tag Königliches Areal Gondar, Palast des Kaisers Fasilede, Bad des Fasiledes, Debreh Birhan Silassie 
Kirche, Debre Sahay Maryam Kirche 

Übernachtung in Gondar 

11. Tag Besuch einer Grundschule in Gondar, Fahrt zum Awuramba community village, Fahrt nach Bahir Dar 
Übernachtung in Bahir Dar 

12. Tag Bootsausflug auf dem Tana-See, Besuch der Insel Dek Estefanos mit Arsima Semata Kirche, der 
Zege Halbinsel mit Kaffeeplantagen 

Übernachtung in Bahir Dar 

13. Tag Exkursion Tis Issat Wasserfälle des Blauen Nil, Stadtrundgang Bahir Dar, Bezawit Palast 
Übernachtung in Bahir Dar 

14. Tag Rückfahrt nach Addis Abeba, unterwegs: Schlucht und Fluss Abbay, Besuch des Klosters Debre 
Libanos in der Schlucht, Portugiesische Brücke aus dem 16. Jhd. 

Übernachtung in Addis Abeba 

15. Tag Ethnologisches Museum Addis Abeba, St. George Kathedrale, Freizeit, Dinner Party im traditionellen 
äthiopischen Restaurant 

Übernachtung in Addis Abeba 

16. Tag Fahrt zum Lagano See durch das Land der Oromo, freier Nachmittag im Resort am See 
Übernachtung am Lagano See 

17. Tag Langano See auf eigene Faust, Abyata Nationalpark mit Flamingos und Strauße, Weiterfahrt nach 
Hawassa 

Übernachtung in Abyata Nationalpark 

18. Tag Fischmarkt in Hawassa, Smiling Children Town in Sodo, Besuch beim Volk der Dorze in Chencha 
Übernachtung in Arba Minch Hawassa 

19. Tag Fahrt nach Turmi, Besuch bei den Konso, ehemaliges Königshaus der Konso, Samstagsmarkt der 
Bena und Hamer Stämme in Dimeka 

Übernachtung in Turmi 



 

Auf den Spuren der Mursi 

20. Tag Besuch beim Stamm der Karo in Murulle, nachmittags: Flussüberquerung in einem Boot der Einhei-
mischen, Besuch bei den Dassenech 

Übernachtung in Turmi 

21. Tag Fahrt zum Mago Nationalpark, Besuch beim Stamm der Mursi 
Übernachtung in Jinka 

22. Tag Fahrt nach Arba Minch, unterwegs: Treffen mit den Stämmen der Tsemay, Bena und Ari 
Übernachtung in Arba Minch 

23. Tag Bootsausflug auf dem Chamo See, Besuch des Krokodil-Marktes, Inlandsflug nach Addis Abeba 
Übernachtung in Addis Abeba 

24. Tag Transfer zum Flughafen und Rückflug, Ankunft in Frankfurt gegen 17.00 Uhr 
  



 

Auf den Spuren der Mursi 

Auf den Spuren der Mursi – 24 Tage 

Termine 2016 

1625052 Di, 27. Sep. 2016 – Do, 20. Okt. 2016 Nordäthiopien 24 Tage 
 

Auf den Spuren der Mursi – 24 Tage 

Leistungen   

 Hinflug Frankfurt – Addis Abeba 
 Rückflug Addis – Frankfurt 
 Inlandsflug Addis – Lalibela 
 Inlandsflug Lalibela – Aksum 
 Inlandsflug Arba Minch – Addis 
 Flughafensteuern BRD 
 Sicherheitsgebühren Deutsch-

land 
 Kerosinzuschlag 
 Luftverkehrsabgabe 
 
 5 Übernachtungen in Addis Abeba 
 1 Übernachtung in Harar 
 2 Übernachtungen in Lalibela 
 1 Übernachtung im Sämen Nati-

onalpark 
 2 Übernachtungen in Gondar 
 3 Übernachtung in Bahir Dar 
 1 Übernachtung im Abyata Nati-

onalpark 
 1 Übernachtung in Hawassa 
 2 Übernachtungen in Arba 

Minch 
 2 Übernachtungen in Turmi 
 Hotelunterbringungen in 

4*Hotels in Addis Abeba 
 Hotelunterbringung in 3* und 2* 

Hotels bei Rundreise 
 Übernachtungen mit Frühstück 
 
 plus 12 Abendessen 
 
 Fahrten im Minibus 
 Bootsfahrt auf dem Tana-See 

 Nationalmuseum Addis Abeba 
 Palast Kaiser Menelik II 
 Awash Nationalpark 
 Felsenkirchen von Lalibela 
 Höhlenkirche von Yimrehana 
 St. Maria von Zion Kirche 
 Queen Sheba Palast 
 Stelenpark Aksum 
 Grab von König Kaleb 
 Alter Tempel von Yeha 
 Sämen Nationalpark 
 Paläste von Gondar 
 Bad der Fasiledes 
 Debre Birhan Silassie Kirche 
 Debre Sahay Maryam Kirche 
 Awuramba Community Village 
 Ura Kidane Mireth Kloster 
 Insel Dek Estefanos 
 Blaue Nil Fälle 
 Debreh Libanos Kloster 
 Ethnologisches Museum Addis 

Abeba 
 
 Abyata Nationalpark 
 Heiße Quellen 
 Smiling Children Town 
 Königshaus der Konso 
 Flussüberfahrt Omo Fluss 
 Mago Nationalpark 
 
 Abendunterhaltung in Lalibela 

mit Kaffee-Zeremonie 
 
 Deutscher Studienreiseleiter der 

BCT-Touristik 
 Lokale Guides vor Ort 
 Auslandskrankenversicherung 
 Informationsmaterial 

Reisepreise & Termine 2016 

Reise Nr. 1625052 24 Tage 

Di, 27. Sep. – Do, 20. Okt. 2016 
Doppelzimmer 4798 Euro 
 
 
Der Einzelzimmerzuschlag (falls 
gewünscht) beträgt 600 Euro. 
 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Pers. 
Maximalteilnehmerzahl: 24 Pers. 
Änderungen vorbehalten. 
 
 Die Preise enthalten alle Steu-

ern, Gebühren und Kerosin-
zuschläge. Stand: 1. Jan. 2015. 

 
 Die Preise enthalten alle Pro-

gramme, Eintritte & Ausflüge vor 
Ort. Es fallen keine weiteren 
Kosten für Besichtigungen an. 
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ÄTHIOPIEN 
PRAKTISCHE HINWEISE 

ADRESSEN 

Äthiopische Botschaft in der BRD 

Boothstraße 20a, 12207 Berlin 

Tel: (030) 77 20 60 
Fax: (030) 77 20 626 

E-Mail: Emb.ethiopia@t-online.de 

Internet: www.aethiopien-botschaft.de 

Äthiopisches Generalkonsulat in d. BRD 

Eschersheimer Landstr. 105-107 
60325 Frankfurt am Main 

Tel: (069) 97 26 96 0 

Fax: (069) 97 26 96 33 
E-Mail: consul.eth@t-online.de 

Äthiopische Botschaft für Österreich und die 

Schweiz 

Rue de Moillebeau 56 

1211 Genève 19, Switzerland 

Tel: +41 22 – 919 70 10 

Fax: +41 22 – 919 70 29 

E-Mail: consular@ethiopianmission.ch 

Äthiop.Honorarkonsulat in Österreich 

Univ. Prof. Dr. Horst Seidler 
Althanstrasse 14 

A – 1090 Wien 
E-Mail: horst.seidler@univie.ac.at 

Äthiopische Fremdenverkehrszentrale 

 

Die Aufgaben übernehmen die jeweiligen 
Botschaften. 

Deutsche Botschaft in Äthiopien 

Yeka Kifle Ketema, Kebele 06 
Addis Abeba, Ethiopia 

Tel: (+251) 11 123 51 39 

Fax: (+251) 11 123 51 52 

Österreichische Botschaft in Äthiopien 

Old Airport Area, South Africa Road 
Near Bestrate Gabriel Church 

Addis Abeba, Ethiopia 

Tel: (+251) 11 371 21 44 

Schweizer Botschaft in Äthiopien 

Embassy of Switzerland 
Old Airport 

Lideta Kifle Ketema, Kebele 02/03 

Adis Abeba, Ethiopia 

Tel: (+251) 11 371 11 07 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Äthiopien ist ein Binnenstaat in Zentralafrika. 

Seine Landfläche ist mit 1.104.300 km2 etwa 

dreimal so groß wie die der BRD. Äthiopien ist 

das mit höchst gelegene Land Afrikas und seine 
Landschaft ist von Mittel- und Hochgebirgen 

geprägt.  

Die Bevölkerung Äthiopiens beträgt 
88 Millionen, Hauptstadt des Landes und zentra-

ler Verkehrsknotenpunkt ist Addis Abeba mit 

3,2 Mio. Einwohnern. Auf dem Staatsgebiet 
Äthiopiens leben heute etwa 80 verschiedene 

Ethnien, die meisten davon im abgeschiedenen 

Süden des Landes. 
Das Land ist im internationalen Vergleich sehr 

arm und wenig entwickelt. Die Infrastruktur ist 

ebenfalls schwach, gut ausgebaute Straßen sind 
selten. 

KLIMA 
Tropisches Hochlandklima, je nach Höhe unter-
schiedlich von heiß (bis 1.600 m, mittl. 

Jahrestemp. 27° C) über warmgemäßigt (bis 

2.500 m, 22° C), kühlgemäßigt (bis 3.500 m, 
16° C) bis kalt (über 3.500 m); Regenzeit von 

Juni bis Okt. (Niederschlagsmengen mit der Höhe 

ansteigend); Ogaden (SO) ganzjährig trocken; 
durchschn. März-Temp. in Addis Abeba 18° C, 

August-Temp. 15° C. Herbst. 

EINREISE & VISUM 
Für die Einreise nach Äthiopien benötigen Sie 

einen noch mindestens 6 Monate gültigen Reise-
pass und ein Touristenvisum. Das Visum kostet 

17 Euro. Normalerweise besorgt die BCT-

Touristik dieses Visum etwa vier Wochen vor 
Fahrtantritt für Sie. Sie. Bei Wunsch können Sie 

das Visum natürlich auch selbst bei der äthiopi-

schen Botschaft beantragen. 

In Ausnahmefällen kann das Visum auch bei der 

Einreise beantragt werden, dies ist aber sehr 

zeitaufwendig. 

ÄRZTLICHE VERSORGUNG 
Die medizinische  Versorgung ist mit der in 
Europa nicht zu vergleichen, herrschende hygie-

nische und technische Standard sind teilweise 

sehr problematisch. Auch im Ausland ausgebilde-
te Ärzte sind außerhalb der Hauptstadt kaum 

anzutreffen. Eine gültige Reisekrankenversiche-

rung und eine Rückholversicherung sind dringen 
empfohlen 

GESUNDHEIT 
Bei der direkten Einreise aus Deutschland sind 
Pflichtimpfungen nicht vorgesehen. Es wird aber 

dringend empfohlen die Standardimpfungen zu 

überprüfen und gegebenenfalls auffrischen zu 
lassen (Tetanus, Diphtherie und Polio). Als 

Reiseimpfungen werden weiterhin Hepatitis A, 

Tollwut und Gelbfieber, bei Langzeitaufenthalt 

auch Hepatitis B, Meningokokken-Krankheit 

(ACWY) und Typhus angeraten. Ebenso ist eine 

Malariaimpfung empfehlenswert.  

Detaillierte Hinweise zu Impfungen und Vor-

sichtmaßnahmen erhalten Sie zusammen mit 
Ihren Buchungsunterlagen zugesandt. Konsultie-

ren Sie bei Rückfragen bitte auch Ihren Hausarzt. 

GELD & KREDITKARTEN 
Die Währungseinheit ist der Äthiopische Birr 

(ETB) der 100 Santim entspricht. Der aktuelle 

Umrechnungskurs beträgt 1 € = 24,3 ETB. Es 
gibt Geldscheine zu 100, 50, 10, 5 und 1 Birr. 

Münzen sind im Wert von 50, 25, 10, 5 und 

1 Santim erhältlich.  

Der Äthiopische Birr ist eine Binnenwährung und 

sollte weder ein noch ausgeführt werden. Es 

empfiehlt sich, US Dollar zum Tauschen mitzu-
nehmen, da deren Akzeptanz am höchsten ist, 

aber auch Euro werden inzwischen von allen 

Banken getauscht. 

Traveller Schecks lösen Sie am besten in der 

Hauptstadt Addis Abeba ein, da das Einlösen 
sonst kaum möglich oder teilweise sehr aufwen-

dig ist. 

Kreditkarten werden in vielen größeren Städten 

akzeptiert, häufig aber mit einem Aufpreis von 

6% auf den Ladenpreis. Dazu kommen u.U. auch 
noch Gebühren Ihrer Bank für die Auslandsabhe-

bung. Maestro Karten können in Äthiopien nicht 

genutzt werden. 

ELEKTRIZITÄT 
Bei der Stromversorgung sind 220V bei 50Hz 

sowie deutsche Steckertypen der Standard.  

Strom ist inzwischen fast überal verfügbar.. 

Allerdings ist besonders in den Nachstunden ist 

mit Stromausfällen zu rechnen. Das Mitbringen 
einer eigenen Taschenlampe wird empfohlen. 

FEIERTAGE 
07. Jan –Weihnachten, 18./19. Jan –Drei Kö-

nigsfest, 2. Mär – Adua Tag (Sieg über Italien 
1896), 6. Apr – Tag d. Sieges über die ital. 

Faschisten, 1. Mai –Tag der Arbeit, 28. Mai – 

Sturz des Derg, 11. Sep – Neujahr, 27. Sep – 
Kreuzerhöhungsfest, 29./30. Nov –Marienfest 

Bewegliche Feiertage: Ostern (Mai /April), 

Palmsonntag (1 Woche vor Ostern), Ende des 
Ramadan, Geburtstag des Propheten 

SICHERHEIT 
Diebstehle kommen vor, sind aber nicht wesent-

lich häufiger als in anderen Touristenorten. Es 
gelten die allgemeinen Sicherheitshinweise: 

führen Sie nach mehr Geld mit sich, als Sie 

jeweils benötigen und tragen Sie Ihr Geld am 
besten verteilt auf mehrere Taschen und dicht am 

Körper. 

Allgemein ist Äthiopien für Touristen sicher. In 
den Nationalparks und in Grenznähe werden wir 

teilweise aber für Ihre zusätzliche Sicherheit 

bewaffnete Guides dabei haben. In den National-
parks gibt es Wilderer. In unmittelbarer Grenznä-

he sind in den späten Abend und frühen Morgen-

stunden gelegentlich Räuberbanden unterwegs. 

FOTOGRAFIEREN 
Bringen Sie bitte ausreichend Batterien, Spei-

chermedien und Filme für Ihren bedarf mit, da 

diese in Äthiopien nur sehr Schwer zu bekommen 
sind. Für normale Aufnahmen reicht eine einfa-

che Kamera vollkommen aus, falls sie aber Wild 

in den Nationalparks fotografieren möchten 
empfiehlt sich eine Kamera mit starkem Objektiv. 

Bitte beachten Sie unbedingt das 

Fotografierverbot am Flughafen und anderen 
wichtigen Infrastrukturen, sowie bei Sicherheits-

relevanten Einrichtungen und Personal wie 

Polizei und Armee. 

Wenn Sie Einheimische fotografieren wollen, 

fragen sie bitte vorher nach – die meisten sind 
gerne bereit sich fotografieren zu lassen. Häufig 

verlangen sie zwar ein kleines Trinkgeld von 

etwa 10 Cent dafür, aber bedenken Sie bitte, dass 
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für viele Einheimische diese Form des Tourismus 
der einzige Gelderwerb ist. 

HOTELS UND UNTERKÜNFTE 
Äthiopien liegt in Afrika und ist einer der ärms-

ten Staaten der Erde. Der Standard in den meisten 
äthiopischen Hotels ist entsprechend nicht mit 

dem in Deutschland vergleichbar. 

Wir sind bemüht, sofern verfügbar, saubere und 

komfortable Hotels zu buchen. Besonders im 
Süden Äthiopiens ist das Angebot jedoch sehr 

beschränkt. Hier werden wir auch in sehr einfa-

chen Unterkünften übernachten und auch das eine 
oder andere mal auf einem Campingplatz. 

POST UND BANKEN 
In jedem größeren Ort gibt es eine Post Station 

und eine Bank. 

TELEFON 
Das Telefonnetz ist verhältnismäßig gut ausge-

baut. Ins Ausland telefonieren Sie am besten vom 

Hauptpostamt oder vom Telegrafenamt in der 

Hauptstadt Addis Abeba. 3 Minuten Telefonat ins 

Ausland kosten etwa 200 Birr (8 Euro).Auch von 
den meisten Hotels aus sind Auslandsgespräche 

möglich, häufig aber sehr teuer. Verhandeln Sie 

hier unbedingt vorher über den Preis. 

Bei Auslandsgesprächen fällt die 0 vor der Orts-

kennzahl weg. 

 

Wichtige Vorwahlen: 

Äthiopien: 00251 

 

Addis Abeba: 011 

Aksum, Bahir Dar & Gondar: 058 

Dire Dawa & Harar: 025 

Arba Minch: 046 

TRINKGELD 
Trinkgelder sind in Äthiopien üblich und haben 

sich weitgehend auch bei den Naturvölkern als 

Preis für ein Foto durchgesetzt. Ein normales 

Trinkgeld sollte 2 Birr (8 Cent) jedoch nicht 
übersteigen. Besonders für oft ungewollte „tou-

ristische Dienstleistungen“ werden manchmal 

wahnwitzige Preise verlangt, die man auf keinen 
Fall zahlen sollte. Schulkindern macht man 

außerdem mit einfachen Kugelschreibern oder 
Heften eine große Freude. 

SPRACHE 
Amtssprache und Verkehrssprache überall im 

Land ist Amharisch. Daneben werden noch viele 
weitere lokale Sprachen und Dialekte gespro-

chen. Kinder und junge Leute, die in den Genuss 

einer höheren Schulbildung gekommen sind, 
sprechen außerdem mehr oder minder gut Eng-

lisch und sind gerne bereit Ihnen zu helfen und 

Fragen zu beantworten. Vergessen Sie bitte auch 

hier nicht ein kleines Trinkgeld. 2 Birr (ca. 

8 Cent) oder ein Kugelschreiber bereiten viel 

Freude. 

ZEIT 
Der Zeitunterschied beträgt MEZ plus zwei 

Stunden. Während der europäischen Sommerzeit 
plus eine Stunde. 

In Äthiopien gilt der Julianische Kalender, der 
12 Monate mit je 30 Tagen und am Jahresende 

einen Monat mit 5 oder 6 Tagen hat. Der äthiopi-

sche Kalender liegt 7 Jahre und 8 Monate hinter 
unserer Zeitrechnung. Das Kalenderjahr beginnt 

daher am 11., beziehungsweise im Jahr vor einem 

Schaltjahr am 12. September. 

TIPPS ZUM ALLGEMEINEN VERHALTEN 

 Versetzen Sie sich in die Lage des Gegen-

über und benehmen Sie sich wie Sie es auch 

erwarten würden 

 Gehen Sie auf die Menschen zu und fragen 
Sie, wenn Sie etwas wissen möchten oder 

nicht verstehen 

 Ruhe und Humor bewahren - Missverständ-

nisse kommen immer vor, aber Ärger und 
Ungeduld helfen nicht weiter 

 Begrüßung: man gibt sich die rechte Hand, 
häufig greift die linke Hand den Unterarm 

noch dazu, unter Freunden sind Wangenküs-

se üblich 

 Es kann durchaus vorkommen, dass Leute, 
besonders Kinder Sie umlagern und bedrän-

gen. Bewahren Sie bitte Ruhe und wenden 

Sie sich notfalls an umstehende Erwachse 
oder Ihren Führer für Hilfe. 

 Reichtum zur Schau stellen ist ein Zeichen 
schlechten Geschmacks 

 Sauberkeit hingegen wird vorausgesetzt – 

selbst die ärmsten tragen saubere Kleidung 

 Tragen sie angemessene Kleidung - In 

Kirchen und Klöstern sowie auf offiziellen 
Anlässen sind mindestens Schultern und 

Knie bedeckt zu halten  

 Wo Touristen da auch Diebe – beachten Sie 

die allgemeine Vorsichtsmaßnahmen: nie zu 

viel Geld mitführen, nicht mit Reichtum 
prahlen, Geld und Wertgegenstände eng am 

Körper tragen,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEINER SPRACHFÜHRER 

 

Hallo  Selam / sa laa me 

Guten Tag  indemin walatschu 

Tschüss  tschao 

Auf Wiedersehen  dehna hunu 

Ja  aw 

Nein  aj 

Danke  ameseginalew 

Bitte!  minim ajdel 

Prost! (M / F)  letienatschin 

Entschuldigung  jikirta 

Hilfe!  irdugn ou ou ou! 

Toilette  metsedaga 

Ich heiße ...   ibalalew... 

Ich hätte gerne ...  mases felige neber… 

Was kostet ...?  waga sint new? 

Zahlen bitte!  hisab 

Ich spreche kein Amharisch. 

 amarigna alinagerim. 

Eingang  megbija 

Ausgang  mewtscha 

eins  and 

zwei  hulet 

drei  sost 

vier  arat 

fünf  amist 

sechs  sidist 

sieben  sebat 

acht  simint 

neun  setegn 

zehn  asir 

Montag  segno 

Dienstag  maksegno 

Mittwoch  irob 

Donnerstag  hamus 

Freitag  arb 

Samstag  kidame 

Sonntag  ihud 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BCT Fernreisen & Studienfahrten  

 
 

Die BCT - Touristik 
Die BCT - Touristik ist 1992 als Veranstalter für 
klassische Studienfahrten gegründet worden. Dies 
stellt auch heute noch den Schwerpunkt unserer 
Reisen dar, die in den Vorderen Orient, nach 
Mittelamerika, Asien, auf den indischen 
Subkontinent, und den australischen Kontinent 
führen, wo wir eine ausgewogene Mischung aus 
Kultur und Geschichte, Flora und Fauna bieten.  
 

Wir sind ein Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen 
Team, beheimatet im niederrheinischen Siegburg. 
Fest in unserem Programm sind die Naturerlebnisfahrten. Gehen 
Sie mit der BCT-Touristik auf Wanderung in den Dschungel 
Mittelamerikas, Trekking im Himalaja, auf Safari durch die 
endlosen Savannen Afrikas oder auf Schnorcheltour am Great 
Barrier Reef. 
 
BCT geschichtlich 
Im Laufe von nunmehr fast zwanzig Jahren der BCT-Touristik kam 
zu den anfänglichen Reisezielen Israel und Ägypten ein immer 
größeres Angebot an Studienfahrten hinzu, das Sie der folgenden 
Tabelle entnehmen können. 
 
1992 Ägypten, Israel 
1993 Indien, Nepal 
1994 Mexiko, Syrien, Jordanien 
1995 Belize, Guatemala, Sri Lanka 
1996 Südindien, Malediven 
Im Jahre 1997 erweiterten wir unser Sortiment durch unsere 
Fernziele in Afrika, Asien und Australien. 
1997 Australien, Singapur 
1998 Südafrika, Swaziland 
1999 Bali 
2000 Westaustralien  
2001 Namibia, Malaysia 
2002 Neuseeland, Fidschi 
2003 Java 
2004 Myanmar 
2005 Laos, Thailand 
2006 Kambodscha, Japan 
2007 Vietnam 
2008 Mali - Westafrika 
2009 Korea 
2010 Nordjapan, Hokkaido 
2011 Taiwan 
 
In den Jahren 2012/2013 planen wir die Aufnahme von Zielen in 
Südamerika als Ferndestination, um unser Programm zu 
komplettieren. 
 
Das BCT - Logo 
Die Sonne personifiziert sich in allen alten Hochkulturen vom 
Kunich-Ahau der Mayas bis zum hinduistischen Surya als Gott. Sie 
liegt in der Ferne, die wir mit der modernen Version des 
altägyptischen Horusauge erforschen wollen. Entdecken Sie mit 
uns die Kulturen vergangener Epochen und lernen Sie die Länder 
dieser Welt kennen.  
 
Die BCT - Reiseziele 
Die BCT - Touristik bietet Reisen in fünf verschiedenen 
Kulturkreise der Erde an: 
 Mittelamerika 
Belize, Guatemala, Mexiko 
Auf den Spuren der Mayas, Azteken, Tolteken & Olmeken.... 
 Vorderer Orient 
Ägypten, Israel, Jordanien, Syrien 
Auf den Spuren der alten Pharaonen, Israeliten, Nabatäer... 
 Indischer Subkontinent 
Indien, Nepal, Sri Lanka, Malediven 

Auf den Spuren der Thakali, Sherpa, Rajputen... 
 
 Südliches Afrika 
Namibia, Südafrika, Swaziland, Lesotho 
Auf den Spuren der Zulus, Buren, Swazi ... 
 Australien & Pazifik 
Australien, Neuseeland, Fidschi-Inseln 
Auf den Spuren der Aborigines, Maoris ... 
 Südostasien & Ostasien 
Indonesien, Laos, Myanmar/Burma, Kambodscha, Japan, Vietnam 
Auf den Spuren der Burmesen, Thai, Khmer, Nguyen.. 
 
BCT - Reisekennzeichen 
- qualifizierte einheimische Reiseführer oder ausführliche 

Erläuterungen durch Ihren BCT-Reiseleiter; 
- Zeit, alles in Ruhe zu erkunden; 
- soviel Gruppendynamik wie möglich, soviel individuelle Freiheit 

wie gewünscht; 
- die Vorteile einer Gruppe optimieren, ohne die persönliche 

Freiheit einzuschränken; 
- die bereisten Länder in ihrer ganzen Vielfalt und Kultur, in ihrer 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennen lernen; 
- Land & Leute kennen lernen: die Monumente früherer 

Hochkulturen genießen, aber auch ein offenes Ohr und Auge für 
die heutigen Bewohner und für die Natur und Landschaft haben 
(Culture & People & Adventure & Nature); 

- ein Dreigestirn aus Studien, Erlebnis und Meer; 
- genügend Zeit für sportliche Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, 
Schwimmen oder Tauchen 
 
Für Ihren Reisepreis versuchen wir Ihnen eine Menge an 
Leistungen anzubieten. Durch Direktvertrieb, optimale Werbung 
und geringe Druckkosten versuchen wir, den Aufwand in 
Deutschland so gering wie möglich zu halten. Gute Kontakte zu 
Fluggesellschaften und ausgewählten Hotels erlauben uns, Ihnen 
attraktive Preise anzubieten.  
 
Auf allen Studienfahrten garantieren unsere eigenen deutschen 
Reiseleiter darüber hinaus jederzeit eine optimale Betreuung für 
Ihre Anliegen.  
 
Gruppenzusammensetzung 
Pro Gruppe reisen ca. 25 Teilnehmer. An einigen Terminen werden 
wir zwei Gruppen parallel haben. Hierdurch ergibt sich die 
Möglichkeit, an einigen Tagen an verschiedenen 
Programmpunkten teilzunehmen. Unsere Teilnehmer kommen zu 
ca. 1/3 aus ganz Deutschland, 1/3 aus Nordrhein-Westfalen und 1/3 
aus dem Münsterland, dem Sitz unseres Unternehmens.  
Unsere Angebote sprechen jeden an, der an einem zeitgemäßen und 
dynamischen Programm interessiert ist.  
 
Ihr Reisebegleiter - der BCT - Reiseleiter 
Ein paar Worte zu Ihrem wichtigen Ansprechpartner vor Ort - dem 
BCT-Reiseleiter. Sie arbeiten in der Regel nicht hauptberuflich als 
Reiseleiter, sondern sind begeisterte Kenner und Liebhaber ihres 
jeweiligen Reisezieles. Oft arbeiten sie als Team zusammen mit 
den einheimischen, staatlich lizensierten Reiseführern und sind so 
immer über die aktuellen politischen und kulturellen 
Entwicklungen auf dem Laufenden. Sie sorgen dafür, dass Sie bei 
allen Sehenswürdigkeiten, neben den wichtigsten Daten, 
tiefergehende Zusammenhänge und unterschiedlichste Facetten des 
Gastlandes erfahren. Außerdem überzeugen sie dadurch, dass sie 
die deutsche Kultur und die des Reiselandes so gut kennen, dass sie 
zwischen diesen Brücken schlagen können.  
Abseits der typischen Touristenpfade führen sie Sie zu verborgenen 
Kleinodien. Darüberhinaus geben sie Ihnen Informationen über 
Kultur, Religion und Hintergründe des Landes, Insidertipps zu 
Restaurants, Cafés und Diskotheken sowie Hilfestellungen in den 
kleinen und großen Belangen Ihrer Reise und das 24 Stunden am 
Tag.  



               BCT TOURISTIK Reisebedingungen  

Teilnahme- und Reisebedingungen der  

Ulrich Bexte Touristik- BCT-Touristik bis Ende  2015 

BCT-Touristik GmbH Reisebeginn ab 1.Januar  2016 . 

1. Veranstalter 

a) Veranstalter ist für alle Reisen mit Reisebeginn bis 

31.12.2015: Die Ulrich Bexte Touristik, BCT-Touristik, 

Bonner Str. 37, 53721 Siegburg, nachfolgend BCT genannt. 

Zu den Reisemarken der Bexte Touristik gehören "BCT-

Touristik", "Klafa", "Europatouristik", "Studienfahrten & 

Fernreisen für Junge Leute" und „Pilgerreisen.Net“. 

Münster  Tel.: 0251-55595, Fax.: 0251 - 55596  
Siegburg, Tel: 02241-9424211, Fax.: 02241-9424299 

b) Veranstalter ist für alle Reisen mit Reisebeginn ab 

01.01.2016 die BCT-Touristik GmbH,  Bonnerstr. 37, 53721 

Siegburg. Sitz: Siegburg, Amtsgericht Siegburg HRB 13381. 

Geschäftsführer Ulrich Bexte. Steuer Nr. 220 / 5783 / 0787. 

Telefon 02241-9424211. Fax 02241-9424299, nachfolgend 

BCT genannt. 

Zu den Reisemarken der BCT-Touristik GmbH gehören ab 

1.Jan2016: "BCT-Touristik", "Klafa", "Europatouristik", 

"Studienfahrten & Fernreisen für Junge Leute" und „Pilgerrei-

sen.Net“. 
 

c) Bei aus öffentlichen Mitteln geförderten Studienfahrten, 

Seminaren, Bildungsveranstaltungen etc. tritt die BCT nur 

soweit als Organisator bzw. Veranstalter auf, soweit dies die 

jeweiligen Bestimmungen erlauben. Sie leistet in ihrem 

Rahmen nur die notwendige organisatorische Hilfe. Veran-

stalter ist in diesem Fall der jeweilige Jugendverband / 

Bildungsstätte etc., in dessen Auftrag BCT die Reise organi-

siert. 

 2. Anmeldung / Abschluss des Reisevertrages 

a) Durch seine Anmeldung bietet der Reiseinteressent dem 

Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages an 
(Anmeldung zu einer Reise), an der er zunächst einseitig bis 

zur schriftlichen Bestätigung durch BCT gebunden ist. 

b) Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich, 

per E-Mail oder im Internet vorgenommen werden, sollte im 

Regelfall aber schriftlich erfolgen. 

c) Sofern ein Teilnehmer mehrere Teilnehmer anmeldet, steht 

er notfalls selbst für die Verpflichtungen aller in der Anmel-

dung aufgeführten Personen ein und erkennt zugleich für 

diese, die hier aufgeführten Reisebedingungen an, sofern er 

diese entsprechenden gesonderten Verpflichtungen durch 

ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernimmt.      
d) BCT kann in jedem Fall verlangen, dass sich jeder Teil-

nehmer persönlich anmeldet, sofern dem keine besonderen 

Umstände entgegenstehen. 

e) Der Vertrag kommt mit der Annahme durch BCT zustande. 

Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder 

unverzüglich nach Vertragsabschluss wird der Reiseveranstal-

ter dem Teilnehmer die schriftliche Reisebestätigung aushän-

digen oder zusenden. 

f) Sollte aus irgendwelchen Gründen eine Anmeldung nicht 

berücksichtigt werden können, bemüht sich BCT, dies 

umgehend mitzuteilen. Wir empfehlen eine frühzeitige 

Anmeldung, da wir oft mehr Interessenten als Plätze haben.  

3. Teilnahme Minderjähriger 

a) Eine Anmeldung Minderjähriger muss von diesen und den 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigen unterzeichnet werden. 

b) Sofern in der jeweiligen Ausschreibung keine anderen 

Altersstufen angegeben sind, gelten folgende Mindestteil-

nahmealter: 1) für allein reisende Jugendliche innerhalb der 

EU 16 Jahre, außerhalb der EU 18 Jahre. 2) in Begleitung 

eines verantwortlichen Erwachsenen reisende Kinder oder 

Jugendliche innerhalb der EU 12 Jahre, außerhalb der EU 14 

Jahre. Ausnahmen hiervon sind nur für Punkt 2 in Abhängig-

keit der jeweiligen Fahrteigenschaften nach Rücksprache mit 
der BCT Touristik möglich.  

c) Mit der Anmeldung zur Fahrt geben die Erziehungsberech-

tigten die Einwilligung, dass sich die minderjährigen Teil-

nehmer, während der ganzen Reise frei, alleine und auf eigene 

Gefahr bewegen dürfen.  

d) Dies gilt auch dann, wenn Teilnahmebestätigungen für 

minderjährige Teilnehmer in einem Alter gegeben werden, 

das unter dem ausgeschriebenen Mindestalter liegt. 

e) Die Erziehungsberechtigten erlauben, dass die Minderjäh-

rigen abends bis zu den von den Reiseleitern / Studienfahrtlei-

ter festgesetzten Zeiten aufbleiben dürfen. 

f) Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen bei Antritt einer 
Reise ins Ausland eine Einverständniserklärung beider 

Elternteile oder der Erziehungsberechtigten. Diese ist bei der 

Ein- und Ausreise den Grenzbeamten auf Wunsch vorzulegen.  

4. Reisepreis / Teilnahmebeitrag 

a) Der Teilnahmebeitrag / Reisepreis ist der Teilnahmebestä-

tigung zu entnehmen. 

b) Weicht der Teilnahmebeitrag oder die Leistungsbeschrei-

bung der Teilnahmebestätigung von der der Anmeldung / 

Prospektbeschreibung ab, so gilt sie als neues Angebot von 

BCT, an das BCT für die Dauer von 7 Tagen gebunden ist. 

Ein Reisevertrag kommt zustande, wenn der Teilnehmer 
innerhalb dieser Frist die Teilnahme an der Reise erklärt bzw. 

die Anzahlung einzahlt oder überweist.  

c) BCT ist berechtigt, eine nachträgliche Änderung des 

Teilnahmebeitrages vorzubehalten, sofern zwischen Reisebe-

stätigung und vertraglich vorgesehenem Antritt der Reise 

mehr als 4 Monate liegen. Der Reisepreis kann nur bei 

unvorhersehbaren oder außergewöhnlichen Kostensteigerun-

gen für Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte 

Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 

Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-

kurses angehoben werden, die im einzelnen nachgewiesen 
werden müssen. 

d) Im Falle der nachträglichen Änderung des Reisepreises hat 

BCT den Teilnehmer unverzüglich, spätestens 3 Wochen vor 

Reiseantritt, darüber zu informieren. 

e) Der Kunde ist berechtigt, kostenlos vom Reisevertrag 

zurückzutreten, sofern die Preiserhöhung mehr als 5% 

ausmacht. 

f) Tritt er zurück, kann er die Teilnahme an einer mindestens 

gleichwertigen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in 

der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den 

Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat 

diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reisever-
anstalters über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend 

zu machen. 

g) Preiserhöhungen ab 3 Wochen vor Reiseantritt sind nicht 

zulässig. 

h) Wenn die Studienfahrten mit Mitteln aus Förderungspro-

grammen der EU, des Bundes, des Landes NRW, anderer 

öffentlicher Institutionen etc. oder den unter 1 a) / b) genann-

ten Organisatoren gefördert werden, sind die Teilnehmer 

verpflichtet, an allen Programmpunkten, die zur Förderung 

der entsprechenden Fahrt notwendig sind, teilzunehmen und 

alle evtl. sonst notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen. 
Kommen die Teilnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, 

tragen sie die durch den Ausfall der Förderungsmittel 

entstandenen Mehrkosten. Dies gilt nicht nur für die Studien-

fahrt selber, sondern auch für Vor- und Nachbereitungsveran-

staltungen. 

BCT möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass sowohl bei den Studienfahrten als auch bei Tagungen 

und Seminaren, die Förderungsmittel manchmal das Mehrfa-

che des Teilnehmerbeitrages betragen. 

i) Spezialpreise, Rabatte & Ermäßigungen müssen bereits bei 

der Buchung beantragt werden. Eine spätere Ermäßigung 

nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. 
k) Bei verschiedenen Sparofferten und Jugendermäßigungen 

kann jeweils nur eine einzige gewählt werden, eine Kombina-

tion aus einer oder mehreren Kategorien ist ausgeschlossen. 

5. Leistungen 

a) Für den Umfang der vertraglichen Leistungen gilt aus-

schließlich die Leistungsbeschreibung in unseren Prospekten 

und Teilnahmebestätigungen. Die in dem Prospekt enthalte-

nen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der 

Reiseveranstalter behält sich jedoch vor, aus sachlich berech-

tigten, erheblichen oder nicht vorhersehbaren Gründen vor 

Vertragsabschluss eine Änderung der Prospektangaben zu 
erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständ-

lich informiert wird (siehe 4b). 

b) Zusätzliche Vereinbarungen, die den Umfang der beschrie-

benen Leistungen ändern, sind nur mit einer Bestätigung von 

BCT gültig. Vermittler, Reisebüros, Leistungsträger und 

Reiseleiter sind hierzu ausdrücklich nicht befugt.  

c) Die Leistungsbeschreibungen entsprechen den örtlichen 

Gegebenheiten / Standards / Kategorien. Die Leistungen 

werden immer landes- bzw. ortsüblich erbracht. Nähere 

Informationen entnehmen Sie bitte den Länder- und Ortsbe-

schreibungen. Beachten Sie bitte, dass die meisten Länder 

außerhalb der EG keine europäischen Verhältnisse haben. Es 
werden andere Ansprüche an Sauberkeit, Pünktlichkeit und 

Komfort gestellt. 

d) Entschließen Sie sich nur zu einer Reise in Länder ohne 

europäischen Standard, wenn Sie ggf. mit einem niedrigen 

Standard an Sauberkeit und Komfort über längere Zeit 

klarkommen, ohne den Spaß und die Lust an der Reise zu 

verlieren. Wer z.B.. absoluten Wert auf Sauberkeit und 

Pünktlichkeit legt, den können wir von einer Reise in die 

sogenannte "Dritte Welt" nur abraten. 

e) Bei all unseren Gruppenreisen stellen wir einen fakultati-

ven Programmrahmen auf. Dieser soll aufgrund früherer 
Erfahrungen bzw. auf Vorschlägen von uns, einen Überblick 

darüber geben, was in der Regel auf diesen Fahrten gemacht 

wird, bzw. gemacht werden kann. 

f) Den endgültigen Ablauf der Reise kann jede Gruppe in 

Absprache mit dem Reiseleiter selbst gestalten. 

g) Leistungsbestandteil dieses Vertrages sind nur die unter 

den Leistungen aufgeführten Programmpunkte. 

h) BCT behält sich – auch kurzfristig – vor, die Programm-

punkte in einer anderen Reihenfolge / an anderen Tagen zu 

erbringen, sofern in Reiseausschreibung bzw. Bestätigung 

hierauf hingewiesen wurde (Programmänderung und Ablauf 

bleiben vorbehalten) und dies den Reisenden zumutbar ist. 
i) Nicht Leistungsbestandteil sind Eintrittsgelder, Führungen, 

Trinkgelder, Visa und behördliche oder gesetzliche festgeleg-

te Gebühren (Flughafensicherheitsgebühren und -steuern; 

Ein- und Ausreisesteuern) sowie Reiseversicherungen. 

k) siehe 'Leistungsänderungen' 

l) siehe 6 (g) Wechsel des Orts einer Übernachtung 

m) siehe 'Nicht in Anspruch genommene Leistungen' 

n) siehe 'Nicht erbrachte Leistungen' 

6. Hotelübernachtungen, Zimmer und Ortswechsel 

a) Einzelzimmer und Doppelzimmer haben nicht automatisch 

eine bessere Einrichtung / Standard. 
b) Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Teilnehmer ohne 

Reservierung bzw. Zuschlagszahlung solche Unterkünfte 

erhalten. 

c) Nach Möglichkeit bringen wir alle Teilnehmer in der 

gleichen Unterkunft unter. Dies kann aber nicht garantiert 

werden. 

d) Die Zimmer können in den Hotels gemäß internationalen 

Gepflogenheiten ab ca. 14.00 Uhr bezogen werden und 

müssen bis 12.00 Uhr geräumt werden. Auch bei Flugankünf-

ten am frühen Morgen oder Abflügen am späten Abend gelten 

diese Regelungen. 

e) Bei Rundreisen behält sich BCT im Zielland ausdrücklich 
vor, auch kurzfristig, den Aufenthalt einmalig an einem Ort 

um eine Übernachtung zu verkürzen und an einem anderen 

Ort verlängern zu dürfen. Über diese Maßnahme sind die 

Teilnehmer umgehend unter Angabe der Gründe zu unterrich-

ten. Ihnen dürfen hierdurch keine Mehrkosten entstehen. 

Sollten wichtige Programmpunkte an einem Ort dadurch 

ausfallen, muss gewährleistet sein, dass ein mindestens 

gleichwertiger Ersatz an anderer Stelle angeboten wird. 

f) Beachten Sie bitte, dass in den Tropen und Subtropen, 

während und direkt nach dem Monsun / Regenzeit, kleinere 

Renovierungen vorgenommen werden müssen und Sie 
kleinere Schäden insbesondere Wasserflecke an Wänden, 

Tapeten, Teppichen hinnehmen müssen. 

7. Leistungsänderungen 

a) Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen 

von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 

Vertragsabschluss notwendig werden und die von dem 

Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 

wurden, sind möglich, soweit die Änderungen oder Abwei-

chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 

gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 

b) Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

c) Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, den Teilnehmer 

über Leistungsänderungen und -abweichungen unverzüglich 

in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er den Kunden 

einen kostenlosen Rücktritt oder eine Umbuchung anbieten, 

wenn die Leistungsänderungen wesentlich sind. 

d) Im Fall einer wesentlichen Änderung der Reiseleistung hat 

der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens 

bis 21 Tage vor vertraglich vorgesehenem Reiseantritt, davon 

in Kenntnis zu setzen. 

e) Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 

Reiseleistung ist der Teilnehmer berechtigt, kostenlos vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer 

mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der 

Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 

Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 

Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklä-

rung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleis-

tung diesem gegenüber geltend zu machen. 

8. Bezahlung: 

a) Mit der Anmeldung ist nach Übergabe des Sicherungs-

scheines eine Anzahlung von 10% des Reisepreises, höchs-

tens jedoch 250 Euro zu leisten. 

b) Abweichend von a) können kleinere Anzahlungen festge-

legt werden, die den Fahrtunterlagen oder der Anmeldebestä-

tigung entnommen werden können. 

c) Bei Teilnahmebeiträgen unter 150 Euro ist keine Anzah-

lung zu leisten. 

d) Zahlungen für Versicherungen, Literatur und sonstigem 

Reisezubehör, Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- und 

Umbuchungsentgelte sind sofort in voller Höhe fällig. 

d) Wird bei der Anmeldung keine Anzahlung verlangt, so ist, 

sofern in der Anmeldebestätigung nicht anders mitgeteilt, 

innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt derselben, die Anzahlung 
zu überweisen. Mit Überweisung der Anzahlung erkennt der 

Teilnehmer verbindlich die Zahlungs- und Reisebedingungen 

von BCT an. 

d) Sofern die Anmeldung später als 4 Wochen vor Reiseantritt 

erfolgt, ist mit der Anmeldung der gesamte Teilnahmebeitrag 

zu zahlen. Der Sicherungsschein ist entsprechend sofort 

auszuhändigen. 

e) Bei Anmeldungen später als 3 Wochen vor Reiseantritt 

kann BCT für Reisen außerhalb der EG eine zusätzliche 

Buchungspauschale von 15 Euro in Rechnung stellen. Diese 

dient zum Ausgleich der zusätzlichen Kosten für Telefaxe, 
Telexe etc. für die kurzfristige Buchung. 

f) Die An- und die Restzahlung darf nur gegen Aushändigung 

des Sicherungsscheines im Sinne von §651 k. Abs. 3 BGB 

erfolgen. Dauert eine Reise nicht länger als 24 Stunden, 

schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der 

Reisepreis 75 Euro nicht, so darf der volle Reisepreis auch 

ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt 

werden. 

g) Der Rest des Reisepreises ist 4 Wochen vor Reiseantritt zu 

leisten, wenn die Reise nicht mehr nach 27a) abgesagt werden 

kann. Kann die Reise noch nach 28b) abgesagt werden, ist die 

Restzahlung erst 3 Wochen vor Reisebeginn fällig. 
h) Die Reiseunterlagen werden dem Teilnehmer nach Eingang 

seiner Zahlung zugesandt oder ausgehändigt. Bei nicht 

vollständiger Bezahlung des Teilnahmebeitrages, hat BCT das 

Recht, die Aushändigung der Tickets und übrigen Reiseunter-

lagen zu verweigern. 

i) BCT ist nicht verpflichtet, Sie bei nicht fristgemäßer 

Zahlung, bei nicht vollständiger Zahlung vor Reiseantritt 

anzumahnen. Geschieht dies doch, kann BCT die hierfür 

entstandenen Kosten (Porto + Arbeitsaufwand) ab der zweiten 

Mahnung pauschal mit 5 Euro in Rechnung stellen. 

j) Wenn bis zum Reiseantritt der Teilnahmebeitrag nicht 
vollständig bezahlt ist, besteht für BCT keine Pflicht zur 

Durchführung der Reise. BCT hat das Recht auf eine Ent-

schädigung gemäß der Stornogebühren. 

k) Wir weisen extra darauf hin, dass bei Überweisungen in 

einigen Fällen mehr als 6 Tage vergehen können. Die 

Überweisungen sind so rechtzeitig zu tätigen, dass sie zum 

vereinbarten Datum auf dem Konto eingehen.  

9. Trinkgelder, Geschenke etc. 

a) Trinkgelder, auch in Zusammenhang mit den von den 

Veranstaltern oder der BCT vertragsgemäß erbrachten 

Leistungen, sind nicht im Teilnahmebeitrag enthalten und von 

den Teilnehmern zusätzlich während der Fahrt zu entrichten. 
b) Dasselbe gilt für Gast-, Referenten-, Führungspersonal- 

und Busfahrergeschenke.  

10. Anerkennung Teilnahmebedingungen 

a) Mit der Teilnahme an der Fahrt erkennt jeder Teilnehmer 

bzw. Ersatzteilnehmer die Teilnahmebedingungen verbindlich 

an. 

11. Stellung eines Ersatzteilnehmers 

a) Bis zum Reisebeginn kann der Teilnehmer verlangen, dass 

statt seiner ein Dritter an der Studienfahrt teilnimmt. BCT 

kann der Teilnahme des Dritten widersprechen, wenn dieser 

den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt, oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anord-

nungen entgegenstehen. 

b) BCT kann der Teilnahme des Dritten widersprechen, wenn 

er nicht die Voraussetzung zur öffentlichen Förderung einer 

Fahrt erfüllt / erfüllen kann. 

c) BCT kann der Teilnahme des Dritten widersprechen, wenn 

die Teilnehmer bestimmte Voraussetzungen zur Fahrtteil-

nahme erfüllen mussten bzw. der Teilnehmerkreis von BCT 

eingeschränkt war (z.B.. Mitgliedschaft, Wohnort, Alters-

struktur etc.). 

d) BCT kann von dem Teilnehmer die durch Teilnahme des 

Dritten evtl. entstehenden Mehrkosten verlangen (z.B.. 
Visaanträge, Einzelzimmer, Versicherungen etc.) 

e) Für die Bearbeitungskosten kann BCT pro Person pauschal 

bis zu 30 Euro in Rechnung stellen. Bei Reisen außerhalb der 

EU beträgt diese Gebühr ab 14 Tage vor Reisebeginn 60 

Euro. 

f) Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der 

Reisende dem Reisveranstalter als Gesamtschuldner für den 

Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 

Mehrkosten. 

12. Ausschluss von der Fahrt 

 a) Verhält sich ein Teilnehmer grob fahrlässig, gesetzwidrig, 
stört die Fahrt trotz mehrmaliger Ermahnungen nachhaltig, 

befolgt nicht die Anweisungen des Reiseleiters / Studienfahrt-

leiters oder erfüllt die Verpflichtungen bei öffentlich oder 

sonstwie geförderten Fahrten nicht, kann er nach ein oder 

mehrmaliger Abmahnung oder in schweren Fällen sofort von 

der Reise ohne weitere Rechtsansprüche ausgeschlossen 

werden. BCT behält in diesem Fall den Anspruch auf den 

Reisepreis. BCT muss sich jedoch den Wert der ersparten 

Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 

die BCT aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 

Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der 
BCT von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

b) Evtl. hierbei anfallende Kosten für Rückreisen bei Minder-

jährigen (+ evtl. Kosten für einen Begleiter) tragen die 

Erziehungsberechtigten. 

c) Bei Ausschluss von der Fahrt entfällt die Möglichkeit der 

Stellung eines Ersatzteilnehmers.  

14. Mitwirkungspflicht der Teilnehmer 

a) Falls eine Fahrt aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, ist 

jeder Teilnehmer verpflichtet, an allen Veranstaltungen vor, 

während und nach der Fahrt teilzunehmen und alle sonstige 

Verpflichtungen zu erfüllen, die zum Erlangen der Förde-

rungswürdigkeit notwendig sind. 
b) Falls der Teilnehmer vor, während oder nach der Studien-

fahrt irgendwelche Reiseunterlagen / Visa etc. nicht erhalten 

hat, hat er unverzüglich BCT bzw. den zuständigen Veranstal-

ter / Vermittler etc. zu benachrichtigen. Sofern Sie bei 

Postversand bis 7 Tage vor Reisebeginn noch nicht im Besitz 

der vollständigen Reiseunterlagen sind, informieren Sie bitte 

umgehend BCT. 

c) Bei Leistungsstörungen während der Fahrt hat er sofort die 

Reiseleitung oder die Agenturvertretung der BCT zu infor-

mieren. Diese sind beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 

dies möglich ist. Sind beide nicht erreichbar, ist die BCT-

Touristik in Münster zu informieren. Sofern ein Mangel nicht 

angezeigt wird, tritt kein Anspruch auf Minderung auf. 

d) Die BCT-Reiseleitung und Agenturvertretung sind nicht 

befugt, Gewährleistungsansprüche der Teilnehmer anzuer-

kennen. 

d) Kann ein Mangel nicht behoben werden, müssen Sie eine 

Niederschrift zusammen mit unseren Reiseleitern hierüber 

anfertigen. Unsere Reiseleiter und Agenturen sind nicht 

berechtigt von Ihnen allein verfasste Niederschriften zu 

bestätigen, zur Kenntnis zu nehmen oder zu unterzeichnen. 

e) Unabhängig hiervon müssen Sie den Mangel innerhalb von 
4 Wochen nach vertraglich vereinbartem Reiseende gegen-

über BCT, Ulrich Bexte Touristik, Bonner Str. 37 in 53721 

Siegburg schriftlich anzeigen.  

f) Bei auftretenden Leistungsstörungen sind die Teilnehmer 

verpflichtet, innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen dazu 

beizutragen, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu 

halten. 

g) Bei Busreisen, Übernachtungen in Jugendunterkünften, 

Sporthallen oder Zeltlagern sind die Teilnehmer angehalten, 

mit zur Sauberkeit beizutragen und verpflichtet an der 

Endreinigung teilzunehmen bzw. an allen sonstigen von der 
Gruppe gemeinsam durchgeführten Arbeiten mitzuhelfen. 

15. Jugendreisen / Studienfahrten 

a) Einige von BCT durchgeführte Reisen / Studienfahrten 

wenden sich an jugendliche Teilnehmer. Diese Fahrten 

verlaufen naturgemäß etwas lebhafter, insbesondere während 

der An- und Abreise als auch nachts. Aus den sich hieraus 

ableitenden Folgen und Nebenerscheinungen können die 

Teilnehmer kein Minderungsanspruch ableiten. 

b) Die vorherige Regelung behält auch ihre Gültigkeit soweit 

nicht nur vereinzelte sondern auch eine größere Anzahl 

erwachsener bzw. älterer Personen an der Reise / Studienfahrt 

teilnehmen. 

16. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

a) Nimmt ein Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge 

vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Grün-

den nicht in Anspruch, so wird sich BCT bei den Leistungs-

trägern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. 

Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerheb-

liche Leistungen handelt, die Aufwendungen hierzu in keinem 

Verhältnis stehen oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 

behördliche Anordnungen oder die örtlichen Gegebenheiten 

entgegenstehen. 

b) Bei denen von der BCT pauschal gebuchten Unterkünften, 
Transportmitteln und Programmen, bei denen auch bei einer 

Verringerung der Teilnehmerzahl, die Kosten in gleicher 

Höhe erhalten bleiben, kann keine Erstattung wegen nicht in 

Anspruch genommener Leistungen erfolgen. 

c) In der BCT-Programmkonzeption können sich die Teil-

nehmer ihr Programm selbst an den angebotenen Punkten 

zusammenstellen und selbst entscheiden, ob und an wie vielen 

Punkten sie teilnehmen (Gilt nicht für förderungswichtige 

Programminhalte). Die Nichtteilnahme wegen Teilnahmebe-

schränkung oder aus anderen Gründen an einzelnen Punkten 

oder am gesamten Programm stellt keinen Erstattungsan-

spruch dar. 

17. Nicht erbrachte Leistungen 

a) Ist aufgrund von höherer Gewalt, Streiks, behördlicher 

Anordnungen oder Renovierungsmaßnahmen eine Besichti-

gung/ Besuch eines Programmpunktes nicht möglich, 

beschränkt sich der Minderungsanspruch auf den Eintritts-

preis bzw. seinen ermäßigten Anteil bei Sondertarifen für 

Gruppen , Schülern etc., sofern dieser zu den Leistungen 

gehörte und BCT kein Alternativprogramm anbieten kann. 

b) Sofern bei einer Reise die gewünschte Unterkunft in einem 

Ein-, Zwei-, Drei-,Vierbettzimmer oder sonstiger gewünschter 

Unterkunftskategorie nicht verwirklicht werden kann, besteht 
ein Minderungsanspruch nur, sofern für die Unterbringung 

über den Teilnahmebeitrag hinaus Zuschläge gezahlt worden 

sind , in dessen Höhe. 

Insbesondere bei Gruppenreisen im Ausland kann es immer 

wieder vorkommen, dass die Unterkünfte nicht in der 

gewünschten Weise und Kategorie vorhanden sind und daher 

Änderungen vor Ort nötig sind. 

18. Gewährleistung 

a) Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so 

kann der Teilnehmer Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter 

kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismä-

ßigen Aufwand erfordert. 
Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 

schaffen, dass er eine gleichwertige oder höherwertige 

Ersatzleistung erbringt. 

b) Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer nicht 

vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Teilnehmer 

eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen 

(Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzu-

setzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Reise in 

mangelfreien Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden 

haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der 

Kunde schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
c) Kündigung des Vertrages: Wird eine Reise infolge eines 

Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveran-

stalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so 

kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen den Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus 

Beweisgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung - 

kündigen. 

Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Fortsetzung der Reise 

infolge eines Mangels aus wichtigen, dem Reiseveranstalter 

erkennbaren Gründen nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung 

einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 
Abhilfe unmöglich ist, oder vom Reiseveranstalter verweigert 

wird oder wenn die Kündigung des Vertrages durch ein 

besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt ist. 

Er schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch 

genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, 

sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren. 

d) Der Teilnehmer kann unbeschadet der Minderung oder der 

Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, 

es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, 

den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat. 

19. Flüge &  Gepäck 

e) Bei Flugreisen kann jeder zahlende Teilnehmer 20 kg 
Reisegepäck in üblichen Reisekoffern etc. mitnehmen. 

f) Die Beförderung von Sportgeräten (Surfbrettern, Tauchaus-

rüstung, Skier etc.), Tieren, Rollstühlen und anderen Sonder-

transporten ist nicht Bestandteil des Reisevertrages. Dies gilt 

sowohl für den Flug, als auch für die Transfers, Touren und 

Rundreisen im Zielgebiet. 

Jeder Teilnehmer muss sich selbst mit der Fluggesellschaft 

wegen des Transportes von Übergewicht oder Sondertrans-

porten in Verbindung setzten bzw. sich um dessen Transport 

vor Ort kümmern. Sofern Ihnen unsere Mitarbeiter hierbei 
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behilflich sind, geschieht dies ohne Gewährleistungsanspruch 

und Haftung gegenüber BCT. 

g) Schäden oder Verlust vom Gepäck sind sofort nach der 

Ankunft der zuständigen Fluggesellschaft im Flughafenge-

bäude zu melden. Sie brauchen hierfür den Flugschein mit 

dem eingetragenen Gepäck, der Gewichtssumme und dem 

Gepäckabschnitt. Die Fluggesellschaften haften nur bis zu 

einer gewissen Höhe pro kg Gepäck laut Flugschein, wobei 

Wertgegenstände und das Handgepäck nicht mitversichert 

sind. Der Vorfall muss auf dem Schadensfallformular (P.I.R.) 

aufgenommen werden, dessen Kopie Sie benötigen um einen 
Schadenersatzanspruch gegen die Fluggesellschaft stellen zu 

können. 

20. Visum / Behördliche Genehmigungen 

a) BCT steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem 

die Reise angeboten wird, über die Bestimmungen von Pass-, 

Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuellen 

Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige 

anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft.  

a) Für die in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen 

Fahrten beziehen sich die angegeben Pass-, Visa-, Gesund-

heits- und sonstigen behördlichen Vorschriften nur auf 
deutsche Staatsangehörige. 

b) Es wird vorausgesetzt, dass keine besonderen Passumstän-

de (doppelte Staatsbürgerschaft, frühere Ausweisung oder 

Einreiseverweigerung durch Transfer- oder Zielreiseland, 

persona non grata, Passeintragungen etc.) vorliegen. 

c) Der Teilnehmer ist für die Einhaltung aller für die Durch-

führung der Reise / Studienfahrt wichtigen Vorschriften selbst 

verantwortlich. Alle Nachteile, die ihm aus der Nichtbefol-

gung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. 

d) Sofern BCT für die Teilnehmer die Organisation und 

Beschaffung von Visa oder anderen Formalitäten übernimmt, 

haftet sie nicht für die nicht rechtzeitige Erteilung / Bearbei-
tung durch Botschaften, Konsulate oder sonstigen Behörden, 

es sei denn, dass BCT die Verzögerung zu vertreten hat. 

e) Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchfüh-

rung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. 

Alle Nachteile insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten 

und zusätzliche Kosten für eine sofortige Rückreise, die aus 

der Nichtbefolgung dieser Vorschriften (z.B.: Nichtantritts-

möglichkeit der Reise, Verweigerung der Einreise, Auswei-

sung) erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen 

wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformati-

on des Reiseveranstalters bedingt sind. 

21. Versicherungen, Krankheiten, Impfungen etc. 

a) Sofern BCT bei Auslandsreisen die Teilnehmer über 

Schutzmaßnahmen etc. unterrichtet, geschieht dies nach 

besten Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.  

b) BCT empfiehlt bei allen Reisen grundsätzlich den Ab-

schluss einer Reiserücktrittsversicherung, bei allen Auslands-

reisen den Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung 

in Kombination mit einem Rat & Tat Packet, eine Reisege-

päckversicherung und ggf. eine Reiseunfall- oder -

haftpflichtversicherung. 

c) Sofern BCT für einzelne Teilnehmer oder der Gruppe 

Versicherungen vermittelt, haben sich im Schadensfall die 
Teilnehmer direkt mit der Versicherung auseinanderzusetzen. 

BCT übernimmt in diesem Zusammenhang grundsätzlich 

keine Haftung. 

d) Eine Reiserücktrittskostenversicherung muss innerhalb von 

14 Tagen nach Erhalt der Reisebestätigung abgeschlossen 

werden. Sie können diese und andere Reiseversicherungen 

u.a. bei den ELVIA Reiseversicherungen, Ludmillastraße 26, 

81543 München, der Hanse Merkur Reiseversicherung AG, 

Neue Rabenstraße 28, 20352 Hamburg und der R+V Kran-

kenversicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, 

abschließen. 

22. Gerichtsstand / Klagen / Verjährung 

 a) Gerichtsstand ist bei sämtlichen Klagen gegen BCT, der 

Sitz des Unternehmens in 53721 Siegburg, bei Klage von 

BCT gegen Reisende / Teilnehmer deren Wohnsitz. Bei 

Vollkaufleuten und Personen, die ihren allgemeinen Gerichts-

stand / Wohnsitz / Aufenthaltsort nicht oder nach Abschluss 

des Vertrages nicht mehr in Deutschland und / oder an einen 

zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannten Ort haben, 

gilt bei Klagen von BCT 53721 Siegburg als vereinbart.  

b) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Leistungserbrin-

gung der Reise / Studienfahrt / Seminar etc. hat der Teilneh-

mer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehenem 
Ende der Reise gegen BCT schriftlich geltend zu machen, 

sofern er nicht ohne eigenes Verschulden an der Einhaltung 

der Frist verhindert ist. Die Ansprüche verjähren 1 Jahr nach 

dem vertraglichen vereinbarten Ende der Fahrt bzw. nach 3 

Jahren in Fällen von Schadensersatzansprüchen wegen 

Körperverletzung, fahrlässiger Tötung oder unerlaubter 

Handlung. Eine Geltendmachung von Ansprüchen hemmt die 

Verjährung bis zum Tage der schriftlichen Zurückweisung 

durch den Veranstalter, bei schwebenden Verhandlungen bis 

der Reiseteilnehmer oder der Reiseveranstalter die Vorset-

zung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt 
frühestens 3 Monate nach Ende der Hemmung ein. 

c) Ansprüche einzelner Teilnehmer können nur an ihre 

Mitreisenden oder den Reiseanmelder abgetreten werden. Die 

gerichtliche Geltendmachung dieser Ansprüche durch Dritte 

im eigenen Namen ist nicht zulässig. 

23. Haftung von BCT 

a) BCT haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines Reisever-

anstalters / ordentlichen Kaufmanns für: 

- die gewissenhafte Reisevorbereitung; - die sorgfältige 

Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; - die 

Richtigkeit unserer Leistungsbeschreibungen; - die Richtig-
keit aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen, 

sofern BCT nicht gemäß 5 a) und 4 b) vor Vertragsabschluss 

eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat. 

- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbar-

ten Reiseleistungen 

b) BCT haftet für ein Verschulden der mit der Leistungser-

bringung von BCT direkt beauftragten Person. 

c) Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine 

Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem Reisenden 

hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, 

so erbringt der Reiseveranstalter insoweit Fremdleistungen, 

sofern er in der Reiseausschreibung und Reisebestätigung 
ausdrücklich darauf hinweist. Er haftet daher nicht für die 

Erbringung der Beförderungsleistungen selbst. Eine etwaige 

Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbe-

stimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende 

ausdrücklich hinzuweisen ist und die ihm auf Wunsch 

zugänglich zu machen sind. 

24. Haftungsbeschränkung 

a) Die Haftung von BCT aus dem Reisevertrag für Schäden, 

die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reise-

preis beschränkt, 

- soweit ein Schaden dem Reisenden / Teilnehmer weder 

vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder 

- soweit BCT für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 

verantwortlich ist. 

b) Für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den 

Reiseveranstalter aus unerlaubter Handlung, die nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der 

Reiseveranstalter bei Sachschäden bis 4100 Euro. Liegt der 

Reisepreis über 1366 Euro ist die Haftung auf die Höhe des 

dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungsgrenzen 
gelten jeweils je Reisenden und Reise. Dem Kunden wird in 

diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss 

einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfohlen. 

c) Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter 

ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen als aufgrund 

internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 

gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungs-

träger zu erbringenden Leistungen nur unter bestimmten 

Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht 

werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 

ausgeschlossen ist. 
d) BCT haftet nicht für Störungen bei Leistungen, die als 

Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Rundflüge, 

Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, weitere 

Zusatzprogramme inkl. den Beförderungen auf Luft, Wasser 

und zu Lande) und als solche ausdrücklich gekennzeichnet 

waren. 

e) BCT haftet nicht für von Hotelunternehmen oder sonstigen 

Leistungsträgern und deren Beauftragten verursachten 

Personen, Sach- oder Vermögensschäden, die als Folge einer 

unerlaubten Handlung ( wie z.B. Diebstahl, Beschmutzung 

von Kleidern durch den Personalservice) entstehen, sowie 

Schlechtleistungen, die den Wert der Reise nur unerheblich 
mindern. 

f) BCT haftet nicht für Schäden, die bei Ausflügen, Besichti-

gungen, Führungen und anderen Sonderleistungen entstehen, 

die von Reiseleiter zusätzlich kostenlos oder gegen direkte 

Erstattung der Fahrt- und Eintrittskosten angeboten werden 

und Nichtbestandteil der Leistungen des Reisevertrages sind. 

g) Für die Richtigkeit 

 - von Angaben in Orts- und Hotelprospekten, die der 

Eigenwerbung von Leistungsträgern dienen;  

- von uns überreichten Prospekten / Broschüren von Frem-

denverkehrsämtern / Verbänden etc.; 
 - von uns empfohlenen oder verkauften Reiseführern; können 

wir nicht haften. 

h) Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertragli-

chen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den 

Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit 

den Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, 

Guadelajara und der Montrealer Vereinbarung sowie den 

Vorschriften der Europäischen Union. Diese Abkommen 

beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers 

für Tod und Körperverletzung sowie für Verluste und 

Beschädigungen von Gepäck. Die Vorschriften der Europäi-

schen Union regeln die Rechte des Reisendenden bei Verspä-
tungen. Sofern der Reiseveranstalter in anderen Fällen 

Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden 

Bestimmungen. 

i) Kommt BCT bei Schiffsreisen die Stellung eines vertragli-

chen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den 

Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnen-

schifffahrtgesetzes. 

25. Haftung der Teilnehmer 

a) Jeder Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte haften 

selbständig in vollem Umfang für durch sie verursachte 

Schäden und die Folgen ihres Verhaltens. Sofern ein Teil-
nehmer oder seine Erziehungsberechtigten nicht über eine 

private Haftpflichtversicherung verfügen, sind sie verpflich-

tet, eine solche für den Zeitraum der Fahrt abzuschließen.  

26. Rücktritt durch Teilnehmer 

a) Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der 

Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktritts-

erklärung beim Reiseveranstalter. Tritt der Kunde vom 

Reisvertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der 

Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrun-

gen und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berech-

nung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen 

und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen zu berücksichtigen. 

a) Nichteinhaltung der Zahlung für eine Reise / Studienfahrt 

stellt keinen Rücktritt dar. 

d) Die beim Rücktritt entstehenden Kosten können je nach 

Zeitpunkt bis zur vollen Höhe des Reisepreises anfallen. Im 

Falle eines Rücktrittes kann der Reiseveranstalter vom 

Teilnehmer die tatsächlich entstehenden Mehrkosten verlan-

gen. Deshalb sollte ein Rücktritt sofort umgehend angezeigt 

werden. 

e) Die Rücktrittskosten gestalten sich für jede Fahrt individu-

ell verschieden. Sie bestehen in jedem Fall in den Rücktritts-
kosten sämtlicher Leistungsträger, den vollen anteiligen Preis 

der für die Gruppe gesamt gebuchten Leistungen (Führungen, 

Transportmittel (Bus etc.)) sowie der eventuell entfallenden 

Vergünstigung bzw. Mehrkosten durch unterschreiten einer 

Mindestteilnehmerzahl und einer Bearbeitungsgebühr für 

BCT. 

f) Wir können die Rücktrittskosten für jede Reise pauschali-

sieren, wobei wir bei unseren Berechnungen die eingesparten 

Reisevorleistungen bzw. ihre anderweitige Verwendung 

berücksichtigen. Es bleibt Euch / Ihnen unbehalten uns 

nachzuweisen, dass BCT durch anderweitige Verwendungen / 
Einsparungen kein oder ein niedriger Kostenauf-

wand/Schaden entstanden ist. Unterbleibt dies, müssen Sie die 

nachfolgende Kostenpauschale bei Rücktritten bezahlen: 

g) Die pauschalierten Rücktrittskosten betragen allgemein mit 

Ausnahme der nachfolgenden aufgeführten anderen Bestim-

mungen oder sofern nicht in der Teilnahmebestätigung anders 

angegeben:  

h) bei Busreisen in Europa für Einzelreisende: 

bis 45 Tage vor Reisebeginn: 20%  des Reisepreises 

 mindestens jedoch 25 Euro. 

45.-25ter Tag vor Reiseb.:  60% des Reisepreises  

24.-16.ter Tag vor Reiseb.:  70% des Reisepreises  
15.ten Tag vor Reiseb.:  75% des Reisepreises 

ab 48 Stunden vor Busstart 95% des Reisepreises 

 

bei Busreisen in Europa für Gruppen ab 5 Personen: 

bis 61 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises 

 mindestens jedoch 25 Euro. 

60.-25ter Tag vor Reiseb.:  75% des Reisepreises  

24.-16.ter Tag vor Reiseb.:  85% des Reisepreises  

15.ten Tag vor Reiseb.:  97%  des Reisepreises 

i) bei sonstigen Reisen: 

bis 45 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises 
 mindestens jedoch 45 Euro. 

45.-31.ter Tag vor Reiseb.:  30%  des Reisepreises  

30.-25.ter Tag vor Reiseb.:  50%  des Reisepreises 

24.-16.ter Tag vor Reiseb.:  60%  des Reisepreises 

ab 15.ten  Tag vor Reiseb.:  65%  des Reisepreises 

ab  8.ten  Tag vor Reiseb.:  75%  des Reisepreises 

ab 2Tage vor  Reiseb.:  95% des Reisepreises 

k) Die pauschalisierten Rücktrittskosten betragen für Rundrei-

sen in Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Palästina und die 

arabische Halbinsel für jeden angemeldeten Teilnehmer: 

bis 45 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises 

45.-31.ter Tag vor Reiseb.:  30% des Reisepreises  

30.-25.ter Tag vor Reiseb.:  35% des Reisepreises 

25.-16.ter Tag vor Reiseb.:  45% des Reisepreises 
ab 15.ten Tag vor Reiseb.:  69% des Reisepreises 

am Abreisetag.: 85% des Reisepreises 

l) Die pauschalisierten Rücktrittskosten betragen für Rundrei-

sen in Afrika, Australien, Belize, Guatemala, Indien, Mexiko, 

Nepal, Singapur, Sri Lanka, und Ostasien (ohne Punkt m) für 

jeden angemeldeten Teilnehmer: 

bis 45 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises 

45.-31.ter Tag vor Reiseb.:  45% des Reisepreises 

30.-25.ter Tag vor Reiseb.:  55% des Reisepreises 

24.-16.ter Tag vor Reiseb.:  75% des Reisepreises 

ab 15.ten Tag vor Reiseb.:  85% des Reisepreises 
ab 48 Stunden vor Reisebeginn 95% des Reisepreises 

m) Die pauschalisierten Rücktrittskosten betragen für 

Rundreisen in Japan, China, Korea und Südamerika für jeden 

angemeldeten Teilnehmer: 

bis 90 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises 

89. - 60ter Tag vor Reisebeginn: 45% des Reisepreises 

59. - 35ter Tag vor Reisebeginn: 65% des Reisepreises 

34. - 16ter Tag vor Reisbeginn: 75% des Reisepreises 

15ter Tag vor Reisebeginn 85% des Reisepreises 

ab 48 Stunden vor Reisebeginn 95% des Reisepreises 

bei Nichterscheinen 100% des Reisepreises 

n) Die genannten Rücktrittskosten stellen Maximalwerte für 
Standardreiseziele dar, die von dem Reiseveranstalter 

vermindert werden können, wenn die Rücktrittskosten 

niedriger ausgefallen sind als oben aufgeführt. 

o) Auf die bei einigen Ländern, Terminen und Reisezielen 

höheren Rücktrittskosten wird in den Länder- bzw Ortsinfor-

mationen und in der Anmeldebestätigung hingewiesen.  

p) Ansprüche einzelner Teilnehmer aufgrund der Teilnahme-

bedingungen können grundsätzlich nicht abgetreten werden.  

27. Rücktritt durch BCT 

a) BCT kann bis 4 Wochen vor Reiseantritt von der Fahrt 

zurücktreten, sofern BCT die Durchführung der Fahrt 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, weil die wirt-

schaftliche Opfergrenze, bezogen auf diese Fahrt, überschrit-

ten würde. 

b) Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nur, wenn BCT die dazu 

führenden Umstände nicht zu vertreten hat (z.B. kein Kalkula-

tionsfehler), wenn BCT die zum Rücktritt führenden Umstän-

de nachweist (zB. zu geringes Buchungsaufkommen) und 

BCT dem Reisenden ein vergleichbares Ersatzangebot macht.  

c) BCT kann von der Reise zurücktreten bei Nichterreichen 

einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindest-

teilnehmerzahl (siehe 28.)  

d) Sofern in Zusammenhang mit der Buchung ein besonderer 
Aufwand an Kosten (Telefon, Porto) entstanden ist, erstattet 

BCT diesen pauschal mit 10 Euro oder bei glaubhaft versi-

cherten höheren Aufwendungen bis maximal 20 Euro.  

e) Beachten Sie bitte unsere Kapitel "Mindestteilnehmerzahl" 

und "Beendigung etc. der Fahrt wegen höherer Gewalt". 

28. Mindestteilnehmerzahl 

a) Wird die für eine Fahrt festgesetzte Mindestteilnehmerzahl 

nicht erreicht, kann BCT die Reise bis 2 Wochen vor Reise-

beginn absagen. Bei bis zu 5 tägigen Kurzfahrten verkürzt 

sich die Frist auf 10 Tage, bei Tagesfahrten auf 5 Tage.  

b) Sollte sich zu einem früheren Zeitpunkt das Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl absehen lassen, informiert BCT 

unverzüglich die Teilnehmer.  

c) Der Ausfall der Fahrt wird den Teilnehmern unverzüglich 

erklärt. Der Teilnahmebeitrag wird unverzüglich zurücküber-

wiesen und Buchungsaufwendungen des Reisenden gemäß 27 

d) erstattet. Ein weitergehender Anspruch besteht nicht. 

d) Sofern in der Ausschreibung / Teilnahmebedingungen 

keine anderen Mindestteilnehmerzahlen festgelegt sind, gelten 

folgende Regelungen: 

- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei Flugreisen und für 

deren Verlängerungsprogramme, Zusatzausflüge und sonstige 

Veranstaltungen je 15 Teilnehmer.  
- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei Busreisen 30 

Teilnehmer. 

- Für Flugpauschalreisen mit reinen Städte- oder Badeaufent-

halten (Flug, Transfer, Hotel) gelten keine Mindestteilneh-

merzahlen. 

29.Beendigung/Unterbrechung der Fahrt durch höhere 

Gewalt 

a) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorher-

sehbarer höherer Gewalt oder besonderer Umstände (ABC-

Unfälle, Streiks, Unruhen und/oder kriegerische Umstände, 

Naturkatastrophen etc.) erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl BCT als auch die Teilneh-

mer den Reisevertrag ohne Frist kündigen. 

b) Wird der Vertrag gekündigt, so kann BCT für die bereits 

erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringen 

Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 

c) Weiterhin ist BCT verpflichtet, die notwendigen Maßnah-

men zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbe-

förderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern.  

Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den 

Teilnehmern und BCT je zur Hälfte zu tragen. Sonstige 

Mehrkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers. 

30. Sicherungsschein Reisegarant 

a) Die Reisen der Ulrich Bexte Touristik bis Reisebeginn 

31.Dez 2015 und der BCT-Touristik GmbH mit Reisebeginn 

ab 1.Jan. 2016 sind bei der Generali Versicherung AG, 

Adenauerring 7, 81737 München abgesichert über Reisega-

rant GmbH, Jessenstraße 4, 22767 Hamburg, Telefon: (040)-

380 372 30, Fax (040) 380 372 50, Internet: 

www.reisegarant.de, Email: Info@Reisegarant.de . 

31. Irrtümer / Mündliche Absprachen 

a) Sämtliche Angaben in Programmheften, Flugblättern, 

Plakaten und Rundschreiben etc. entsprechen dem Stand bei 

Drucklegung. Änderungen (Preise, Leistungen, Termine, 
Druckfehler, Irrtürmer etc.) sind bis zur Anmeldebestätigung 

möglich. 

b) Aus Platz- oder anderen Gründen sind die Hinweise bei 

Kurzprospekten, Infoschriften, Rundschreiben zu Fahrten, 

deren Teilnahme- oder Sonderbedingungen oft nicht vollstän-

dig. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und jeweiligen 

Länder- und Reiseinformationen können der Reiseausschrei-

bung entnommen werden bzw. können bei BCT eingesehen 

werden oder werden auf Anfrage zugesandt. Ansonsten sind 

sie der Teilnahmebestätigung zu entnehmen.  

d) Kein Reisebüro, Vermittler oder Reiseleiter ist befugt 

Ihnen von den Prospektaussagen oder Reisebedingungen 

abweichende Zusagen zu machen, Versprechungen zu treffen, 
oder Garantien zu geben. 

e) Sonderwünsche müssen deutlich gekennzeichnet auf dem 

Anmeldeformular angegeben werden. Innerhalb von 7 Tagen 

erhalten Sie eine Bestätigung oder eine Benachrichtigung 

über die Bearbeitung. Erfolgt dies nicht, können die mit der 

Anmeldung eingereichten Sonderwünsche nicht realisiert 

werden. Unsere Reisebestätigung stellt dann ein neues 

Angebot dar, dass Sie annehmen oder ablehnen können. 

g) Mit Herausgabe eines neuen Programmheftes / Prospektes / 

Kataloges verlieren alle bisherigen Programmhefte / Prospek-

te ihre Gültigkeit. 

32. EDV-Erfassung von Daten 

a) Die Teilnehmer der Reisen, Studienfahrten und Seminare 

erklären sich damit einverstanden, dass personenbezogene 

Daten EDV-mäßig verarbeitet, gespeichert und zur weiteren 

Informationsvermittlung gebraucht werden dürfen.  

b) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 

Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum an die anderen 

Teilnehmer der jeweiligen Fahrt in Form einer Teilnehmerlis-

te weitergegeben werden können. Falls eine Aufnahme in die 

Liste nicht erwünscht wird, genügt eine kurze Mitteilung 

gegenüber BCT. Es besteht ein Widerspruchsrecht des 

Teilnehmers nach §28 Abs. 4, Satz 2 des Bundesdatenschutz-
gesetzes. 

33. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen/ Inhalte unwirk-

sam oder ungültig sein oder werden, setzt dies nicht die 

ganzen Teilnahmebedingungen / Reisevertragsinhalte außer 

Kraft. Alle übrigen Bedingungen behalten gleichwohl ihre 

Gültigkeit und beeinträchtigen die rechtliche Wirksamkeit 

nicht.  

34. Vertragsbedingungen 

a) Es gelten oben anstehende Bedingungen. 

b) Außer a) gelten die jeweils gültigen Vertragsbedingungen, 
Hausordnungen oder sonstigen Bestimmungen der Unterkünf-

te, der Reise-, Bus- , Flug-, und sonst Transportunternehmen 

Leistungsträger bzw. sonstiger Veranstalter oder BCT-

Vertragspartner. Bei allen Flugreisen gelten für die Flugbe-

förderung die Beförderungsbedingungen des ausführenden 

Luftfrachters (Fluggesellschaft). 

c) Auf Informationen der BCT-Touristik, die zu den Ländern 

bzw. Reisen in den einzelnen Prospekten / Broschüren / 

Katalogen / Infoschreiben und der Teilnahmebestätigung 

angegeben werden, wird besonders hingewiesen. Diese 

Informationen sind Bestand des Reisevertrages.  

d) Sofern bei Spezialveranstaltungen weitere oder von obiger 
Fassung abweichende Bestimmungen gelten, wird hierauf in 

der Ausschreibung und in der Teilnahmebestätigung aus-

drücklich hingewiesen. 

 

Stand: 01.05.2015 - Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Die Reisebedingungen von 01.05.2015 sind inhaltsgleich mit 

der Fassung von 01.Nov.2009 mit folgenden 2 Änderungen: 

1. Punkt 19.1 bis 19.3 gestrichen am 

23.03.2014. 

2. Reiseveranstalter Punkt 1. Geändert am 

01.05.2015 für alle Reise, die nach dem 1. 
Januar 2016 starten, ist die BCT-Touristik 

GmbH Reiseveranstalter.   

 



  Informationen zur Reiseversicherung  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nachfolgend haben wir einige wesentliche Informationen zur Versicherung bei Reisen zusammenge-

tragen. Da Sie mit der Zusammenstellung in Kürze eine Übersicht bekommen sollen, können ggf. nicht 

alle für Sie wichtigen Punkte erfasst sein. Lesen Sie bitte zum ausführlichen Studium die Broschüren 

und Versicherungsbedingungen zur Safetycard/ Signal Iduna, Sekur-Travelcard/ Europ Assistance 

und TAS-Reiseschutz/ HDI-Gerling, Albin-Köbis-Straße 18, 51147 Köln. 

 

Reiserücktrittskostenversicherung / Annulierungsversicherung 
Eine Reiserücktrittskostenversicherung übernimmt die Stornokosten, falls Sie unerwartet so schwer erkranken, dass Sie nicht 

mehr verreisen können, und die Mehrkosten bei verspäteter An- oder Rückreise. Versichert sind Sie auch bei Erkrankung 

naher Angehöriger, des Lebensgefährten und Mitreisender, die sich gemeinsam für die Reise angemeldet und versichert ha-

ben. Alle Versicherungen ohne Selbstbehalt. Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die jeweils gültigen Versiche-

rungsbedingungen. 
 

Für Reisende mit Wohnsitz in Deutschland 
Reisepreis pro 

Person bis 
Signal Iduna Versicherung 

Ohne Selbstbeteiligung 
1.000 EUR 33,00 EUR 
2.000 EUR 37,00 EUR 
3.000 EUR 56,00 EUR 
4.000 EUR 72,00 EUR 
5.000 EUR 76,00 EUR 
6.000 EUR 210,00 EUR 
7.000 EUR 245,00 EUR 

8.000 EUR 280,00 EUR 

9.000 EUR 315,00 EUR 

 

Buchung: Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-

rung nur bei Buchung einer Reise oder innerhalb von 7 Ta-

gen nach Festbuchung (Datum der Buchungsbestätigung).  
 

Eine Auslandskrankenversicherung ist in den Reiseleis-

tungen unserer Studienreisen bereits enthalten. 

 

Eine Gepäckversicherung für Ihre Reise, bzw Pakete in-

klusive Gepäckversicherung / Jahresversicherung 
Neben Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchsversiche-

rung, sowie der Auslandsreisekrankenversicherung bieten 

wir auf Anfrage Versicherungspakete inklusive Gepäckver-

sicherung etc. oder eine Jahresversicherung an. 

 

Tipp: Wenn Sie mit Freunden / Bekannten / Nachbarn ver-

reisen, melden Sie sich gemeinsam an und schließen Sie 

gemeinsam eine Reiserücktrittsversicherung ab. Bei Erkran-

kung Ihrer Mitreisenden (bis 4 Personen) können so auch sie 

die Reiserücktrittsversicherung in Anspruch nehmen. 

 
www.bct-touristik.de/safety 

Für Reisende mit Wohnsitz in der Schweiz 
Reisepreis pro 

Person bis 
Europ Assistance Versicherung 

Ohne Selbstbeteiligung 
1.500 CHF 48,00 CHF 
3.000 CHF 72,00 CHF 
5.000 CHF 110,00 CHF 
6.500 CHF 130,00 CHF 
8.000 CHF 150,00 CHF 

10.000 CHF 180,00 CHF 
 

Buchung: Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-

rung nur bei Buchung einer Reise oder innerhalb von 7 Ta-

gen nach Festbuchung (Datum der Buchungsbestätigung). 
 

Für Reisende aus der Schweiz ist der Abschluss einer ein-

zelnen Heilungskostenversicherung für das Ausland leider 

nicht möglich. Sie bekommen stattdessen eine Gutschrift 

über 6 EUR. 
Gern können Sie bei uns aber ein Versicherungskomplettpa-

ket buchen. Darin sind enthalten: Annulierungskosten-

/Assistance-, Reiseunfall-, Reisegepäck-, Heilungskosten-

versicherung und Assistanceleistungen. 
 

Reisepreis bis Ohne  

Selbstbeteiligung 
Bedingungen 

10.000 CHF 170,00 CHF Versicherungsnehmer bis 64 Jahre  
15.000 CHF 220,00 CHF Versicherungsnehmer und Partner bis 

64 Jahre und nicht volljährige Kinder 
20.000 CHF 255,00 CHF Versicherungsnehmer und Partner bis 

64 Jahre und nicht volljährige Kinder 
10.000 CHF 205,00 CHF Versicherungsnehmer ab 65 Jahre 

 

Allgemein: Schließen Sie bei jeder Reise eine 

Annulierungskosten-/Assisanceversicherung ab. Maßgebend für 

den Versicherungsschutz sind die jeweils gültigen Versiche-

rungsbedingungen. 

www.bct-touristik.de/sekur 

 

Versicherungen für Reisende mit Wohnsitz in Österreich 
 

Buchung: Abschluss einer Reiserücktrittskosten-und 

Reiseabbruchversicherung (Storno- und Reiseschutz) nur 

bei Buchung einer Reise oder innerhalb von 7 Tagen nach 

Festbuchung (Datum der Buchungsbestätigung).  

 

Eine Auslandskrankenversicherung ist in den Reiseleis-

tungen unserer Studienreisen bereits enthalten. 

www.bct-touristik.de/tas 

 

Reisepreis pro 

Person bis 
HDI-Gerling Versicherung. 

Ohne Selbstbehalt / Selbstbeteiligung 

1.000 EUR 41,00 EUR 
2.000 EUR 73,00 EUR 
3.000 EUR 108,00 EUR 

4.000 EUR 144,00 EUR 
6.000 EUR 149,00 EUR 
7.500 EUR 179,00 EUR 

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01.01.2014 

Für alle offenen Fragen steht Ihnen das Team der BCT-Touristik (Tel.: 02241-9424211) gerne zur Verfügung. 

http://www.sekur-travelcard.de/
http://www.sekur-travelcard.at/
http://www.sekur-travelcard.ch/


  Hinweise zur Anmeldung   

 

Sicherungsschein & Anzahlung 

Mit der Reisebestätigung bekommen Sie eine Rechnung, 

vorgedruckte Überweisungsträger mit der Kontoverbindung 

und den Sicherungsschein für Ihre Reise. 

Erst nach Erhalt dieser Unterlagen leisten Sie bitte innerhalb 

von 7 Tagen eine Anzahlung in Höhe von 10% des Reise-

preises, jedoch max. 250 Euro pro Person + evtl. Kosten für 

die Reiseversicherungen. Die Restzahlung ist 4 Wochen vor 

Reiseantritt fällig. 

Für alle Anmeldungen früher als 1 Jahr vor Reisebeginn gilt 

eine ermäßigte Anzahlung: Erste Anzahlung von 125 Euro 

innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der Reisebestätigung, zweite 

Anzahlung von 125 Euro sechs Monate vor Reisebeginn und 

Restzahlung 4 Wochen vor Reiseantritt. 
 

Wann kommen die Unterlagen? 

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie die Rechnung, den 

Sicherungsschein und Ihre Versicherungsunterlagen. 

Ca. 4 – 6 Wochen vor Reisebeginn bekommen Sie Informa-

tionsmaterial zum Reiseland, Gesundheitshinweise, 

Hotelvoucher, Hotel- und Agenturadressen sowie Telefon-

nummern und Kofferanhänger. 

Eine Woche vor Reisebeginn erhalten Sie letzte Hinweise 

zur Reise, Hoteladressen, Ihr Flugticket und ggf. Zugticket 

für Rail & Fly. 

 

Sie reisen allein nach Äthiopien? 

Bei allen BCT-Reisen können Sie statt eines Einzelzimmers 

auch ein halbes Doppelzimmer buchen. Meldet sich keine 

weitere Person des gleichen Geschlechts für dieses Zimmer 

an, berechnen wir Ihnen den Einzelzimmerpreis. 

 

Reisebedingungen & Stornokosten 

Bei Rücktritt von der Reise fallen Stornokosten entsprechend 

der nachfolgenden Staffel an. 

bis 90 Tage vor Reisebeginn: 20 % des Reisepreises 

89. - 60ter Tag vor Reisebeginn: 45 % des Reisepreises 

59. - 35ter Tag vor Reisebeginn: 65 % des Reisepreises 

34. - 16ter Tag vor Reisbeginn: 75 % des Reisepreises 

15ter Tag vor Reisebeginn 85 % des Reisepreises 

ab 48 Stunden vor Reisebeginn 95 % des Reisepreises 

bei Nichterscheinen  100 % des Reisepreises 

Zur Vermeidung von Stornokosten im Krankheitsfall emp-

fehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversi-

cherung.  

 

Anreise zum Flughafen 

Für die Anreise zum Flughafen empfehlen 

wir die umweltfreundliche Bahn. Für 59 Euro 

inklusive EC und ICE-Zuschläge können Sie 

von jedem Bahnhof zum Fernbahnhof direkt am Frankfurter 

Flughafen hin- und zurückfahren. 
 

Über Möglichkeiten und Preise der Fluganreise zum Frank-

furter Flughafen informiert Sie unser BCT-Team gern. Unter 

zeitlichen Gesichtspunkten bietet sich die Fluganreise jedoch 

meistens nur für Teilnehmer aus dem Norden Deutschlands 

an. 
 

Anreise Österreich & Schweiz 
Informationen zu Anschlussflügen für Teilnehmer aus Öster-

reich, der Schweiz und Belgien sind auf einem gesonderten 

Blatt aufgeführt. Die Flüge ab Österreich/Schweiz nach 

Frankfurt hin- und zurück kosten 175 Euro (Stand 2011). 

Business Class 

Um Ihren Flug angenehmer zu gestalten buchen wir Ihnen 

auf Wunsch Sitzplätze in der Business Class. Die Preise 

teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. 
 

Anmeldung 

Zur Anmeldung füllen Sie bitte das Formular auf der letzten 

Seite dieses Kataloges aus und senden es direkt an die: 

BCT-Touristik, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg. 
 

Reservierungen 

Eine Reservierung von Reiseplätzen können wir nur für die 

Dauer von 3 Tagen vornehmen. 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Afrika-Team der BCT-

Touristik (Tel.: 02241-9424211 oder email: afrika-team@t-

online.de) gerne zur Verfügung. 



 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 
I 
 

I 
I 
I 

Ihre Anschrift: 

 

              
 Name     Vorname     Geburtsdatum 

 

           
 Straße, Haus-Nr.    PLZ, Wohnort 

 

           
 Telefon / Privat    Telefon / dienstlich / tagsüber 

 

           
 Fax / Privat     E-Mail 

 

 

Reise: „Nordäthiopien“ 19 Tage 

□ 06. Feb. – 24. Feb. 2016 3798 Euro 

□ 24. Sep. – 12. Okt. 2016 3798 Euro 

□ Einzelzimmerzuschlag 400 Euro 

 

Reise: „Äthiopien intensiv“ 27 Tage 

□ 06. Feb. – 03. März 2016 4798 Euro 

□ Einzelzimmerzuschlag 600 Euro 

Reise: „Die Völker des Omo-Flusstales“ 18 Tage 

□ 21. Feb. – 09. März 2016 4098 Euro 

□ 09. Okt. – 26. Okt. 2016 4098 Euro 

□ Einzelzimmerzuschlag 400 Euro 

 

Reise: „Auf den Spuren der Mursi“ 24 Tage 

□ 27. Sep. – 20. Okt. 2016 4798 Euro 

□ Einzelzimmerzuschlag 400 Euro 

 

 

 

Doppelzimmer mit:        

 oder:   □ 1/2 Doppelzimmer mit anderen Reiseteilnehmer/In 

 

 

Für die Einreise nach Äthiopien benötigen Sie einen noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass und ein Touristenvisum. 

Impfungen sind für Äthiopien nicht vorgeschrieben. Beachten Sie bitte dennoch die Gesundheitshinweise unter 

„Wissenswertes“ und/ oder konsultieren Sie Ihren Hausarzt. Es gelten die Reisebedingungen der BCT-Touristik GmbH vom 

01.05.2015. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben angekreuzte Reise unter Anerkennung der mir vorliegenden Teilnahme- 

und Reisebedingungen der BCT-Touristik GmbH an. Reiseversicherungen und Zugfahrt nach Frankfurt bitte auf der 

Rückseite ausfüllen. 

     
an … BCT-Touristik GmbH, Bonner Straße 37, 53721 Siegburg 

  

Unterschrift Ort, Datum 
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Ihre Anschrift: 

 

              
 Name     Vorname     Geburtsdatum 

 

           
 Straße, Haus-Nr.    PLZ, Wohnort 

 

           
 Telefon / Privat    Telefon / dienstlich / tagsüber 

 

 

Anmeldung für die gleiche Reise wie auf der Vorderseite. 

 

Für die Einreise nach Äthiopien benötigen Sie einen noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass und ein Touristenvisum. 

Impfungen sind für Äthiopien nicht vorgeschrieben. Beachten Sie bitte dennoch die Gesundheitshinweise unter 

„Wissenswertes“ und/ oder konsultieren Sie Ihren Hausarzt. Es gelten die Reisebedingungen der BCT-Touristik GmbH vom 

01.05.2015. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben angekreuzte Reise unter Anerkennung der mir vorliegenden Teilnahme- 

und Reisebedingungen der BCT-Touristik GmbH an. 

    
 

Durch meine zweite Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller von mir 

angemeldeten Teilnehmer einzustehen. 

    
an … BCT-Touristik GmbH, Bonner Straße 37, 53721 Siegburg 

Bei allen Rückfragen zu Äthiopien wenden Sie sich bitte an Herrn Bexte, oder Herrn Baumann. Telefon (0 22 41) 9 42 42 11 

oder E-Mail: afrika@bct-touristik.com 

 

 
Reiseversicherungen der Safety Card / Signal Iduna Reiseversicherung  (Stand 01.01.14) 

Reiserücktritts-Versicherung ohne Selbstbehalt (keine Eigenbeteiligung)   Ja □ Nein □ 

(bis 2000€ Reisepreis 37€; bis 3000€ Reisepreis 56€; bis 4000€ Reisepreis 72€;  bis 5000€ Reisepreis 76€; 

 bis 6000€ Reisepreis 210€; bis 7000€ Reisepreis 245€; bis 8000€ Reisepreis 280€; bis 9000€ Reisepreis 315€) 

Tarife für Österreicher und Schweizer finden Sie auf der vorangegangenen Seite Informationen zur Reiseversicherung. 

 

Auslandskrankenversicherung 

Die Auslandskrankenversicherung ist im Reisepreis für Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland/Österreich inklusive. Sofern Sie jedoch 

schon eine Auslandskrankenjahresversicherung haben bzw. privat versichert sind bzw. in der Schweiz wohnen (s. „Informationen zur 

Reiseversicherung“), können Sie sich den Betrag gutschreiben lassen. 

 

□ Wir haben schon eine Versicherung. Bitte ziehen Sie 6 Euro pro Person vom Reisepreis ab. 

 

Zugfahrt nach Frankfurt: □ 59 Euro hin und zurück ab Ihrem IC-Heimatbahnhof (2. Klasse) 

Anschlussflug 175 Euro □ von Ihrem Heimatflughafen mit LH/Swiss/Austrian Direktflug nach Frankfurt und zurück 

Unterschrift Ort, Datum 

Unterschrift Ort, Datum 
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